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V erm inderung  und Beilegung von W ett. 
bew erbsstreitigkeiten zw ischen B anke0> 

Sparkassen und Genossenschaiten1).

Zwischen dem C e n t r a l v e r b a n d  <j e s
D e u t s c h e n  B a n k -  u n d  B a n k i e r g e _ 
w e r  b e s , dem D e u t s c h e n  S p a r k a s s e r i _ 
u n d  G i r o v e r b a n d ,  dem D e u t s c h e n
n o s s e n s c h a f t s v e r b a n d ,  dem G e n e r   ̂
v e r b a n d  d e r  d e u t s c h e n  R a i f f e i s e n  g e _ 
n o s s e n s c h a f t e n  und dem R e i c h s v e r b a n ^ 
d e r  d e u t s c h e n  l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n  
G e n o s s e n s c h a f t e n  haben in  den ä tzten 
M onaten un te r dem V ors itze  des H errn  Bankiers 
Bruno E d le r v o n d e r P l a n i t z i .  Fa. F. W . K rauSe 
&  Co. K . G. a. A . zu B e rlin  Verhandlungen statt, 
gefunden m it dem Ziele, W ettbew erbsstre itigke iten  
zw ischen den M itg liede rn  der vorgenannten Organi. 
sationen sow eit als irgend m öglich zu verm indern und 
auf der anderen Seite durch Schaffung regionaler 
Schlichtungsste llen fü r eine beschleunigte Beilegung 
solcher S tre itig ke ite n  Sorge zu tragen.

Ausgeschieden aus dem Verhandlungsgebiet 
b lieben von vornhere in  die Frage der Abgrenzung des 
A rbe itsgeb ie ts zw ischen Banken, Sparkassen und 
Genossenschaften sowie die Frage der Heranziehung 
der Sparkassen und Gemeindebanken zu d irek ten  
ö ffen tlichen  Abgaben, Es b le ib t den vorgedachten 
Organisationen Vorbehalten, ih re  auf diesem G ebiete 
voneinander abweichenden Auffassungen auch w e ite r
h in  nach ihrem  G utdünken sachlich zu ve rtre ten .

E ine Verständigung ergab sich jedoch über nach
stehende Punkte:

Sachliche Richtlinien iür die Abgrenzung zwischen 
legitimem und unzulässigem Wettbewerb.
>■ Zwischen den Verbänden besteht Eimgkert

“a ls 0 ^  u ^ r ^ r e d i U n s U t n . e n  n , e ;
e i n e H e r a b s e t z u n g

Ab“

K ™  Ä . chs ä l 1" : 1» -  » • » 1,28 be-
anntgegeben worden.

G l i e d e r  e i n e r  a n d e r e n  G r u p p e  v e r 
b u n d e n  s e i n  d a r f .

2. E ine den Gepflogenheiten des B ankverkehrs 
und des Sparkassenwesens n ich t entsprechende a u f 
d r i n g l i c h e  R e k l a m e  soll den M itg liede rn  
keines der an der Verständigung be te ilig ten  Verbände 
gestattet sein.

3, D ie Verbände sind sich über die U n z u 
l ä s s i g k e i t  e i n e s  M i ß b r a u c h s  d e s  
b a r g e l d l o s e n  Z a h l u n g s v e r k e h r s  z u  
Z w e c k e n  d e s  K u n d e n f a n g s  nach Maßgabe 
folgender R ich tlin ien  einig:

a) Es bedeutet einen schweren Verstoß gegen 
die gute Standessitte im  Bankgewerbe und 
im Sparkassenwesen und gegen die m it der 
Teilnahm e an der Durchführung des bargeld
losen Zahlungsverkehrs verbundenen P flich 
ten, wenn ein M itg lie d  eines der be te ilig ten  
Verbände einen ihm  gewordenen A u ftrag  zur 
Ueberweisung eines Geldbetrags an das 
Konto des Zahlungsempfängers bei einem 
anderen M itg liede  eines der be te ilig ten  V e r
bände benutzt, um den Begünstigten zu ve r
anlassen, sich diesen Betrag auf einem bei 
der beauftragten Bank oder G iroste lle  zu er
richtenden Konto gutschreiben zu lassen, 

hl Es ist auch unzulässig, wenn ein M itg lie d  eines 
° der bete ilig ten Verbände sich aus A n laß  eines 

Auftrags des gedachten Inha lts  m it dem Be 
cr- ncrif^en in  Verbindung setzt, um dessen Zu
stimmung dazu zu erlangen, daß die G utschrift, 
sta tt auf dem im  A u fträge  genannten K onto  
des Begünstigten bei einem anderen M itg liede  
cines der bete ilig ten  Verbände, auf einem 
Konto vorgenommen w ird , welches von der 
beauftragten Bank oder G iros te lle  oder von 
einer anderen ih r nahestehenden gleichen 
ctzdle fü r den Begünstigten bere its  geführt
WII Li»

^  Die Grundsätze unter a und b finden ent
sprechende Anwendung auf den Fall, daß ein 
Mitglied eines der beteiligten Verbände sich 
in seinen Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
oder in seinen besonderen Geschäftsbedin
gungen für den Giroverkehr das Recht vor
behält, mit Aufträgen der hier in Rede stehen
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den A r t  in  der un te r a oder b bezeichneten 
W eise zu verfahren.

d) D ie be te ilig ten  Verbände betrachten es 
fe rne r als unzulässig, wenn ih re  M itg lie d e r 
durch vertrag lichen  Zwang oder sonstigen 
D ru ck  auf ihre Kunden dahin e inw irken , daß 
sie von Ueberweisungsaufträgen an das K onto  
des Begünstigten be i einem anderen M itg liede  
eines der Unterzeichneten Verbände absehen,

e) Es ist keinesfa lls s ta ttha ft, daß ein M itg lied  
eines der Unterzeichneten Verbände aus Anlaß 
eines ihm  e rte ilte n  Ueberweisungsauftrags fü r 
den Begünstigten ohne dessen vorherigen A n 
trag  ein K on to  e rö ffne t und den zu über
weisenden Betrag diesem K on to  gutschreibt.

f) Es is t fe rne r n ich t s ta ttha ft, daß ein M itg lied  
eines der be te ilig ten  Verbände, auch ab
gesehen von den Fä llen  un te r a und b, die 
Ausführung eines Ueberweisungsauftrags 
durch Verhandlungen m it dem Begünstigten 
über die E rrich tung  eines Kontos be i der be
auftragten Bank oder G iroste lle  verzögert.

Bei den Besprechungen w aren die V e rtre te r der 
be te ilig ten  Verbände darüber einig, daß die vo r
stehenden Grundsätze entsprechende Anwendung 
auch dann finden sollen, wenn das K on to  des Be
günstigten, an welches nach dem ausdrücklichen A u f
träge des Auftraggebers die Ueberweisung erfolgen 
soll, n ich t be i einem M itg liede  eines der be te ilig ten  
Verbände geführt w ird , es sich v ie lm ehr um ein Post
scheckkonto oder ein R e ichsbankg irokonto  oder ein 
K on to  be i e iner anderen, ke inem  der Verbände an
geschlossenen Bank handelt. Von den V e rtre te rn  des 
Deutschen Sparkassen- und G 'iroverbands wurde 
dabei darauf hingewiesen, daß angesichts der im 
kom m unalen G irove rkeh r bestehenden F o rm u la r
strenge die Beachtung der obigen G rundsätze eine 
unzweideutige E rk lä rung  des Auftraggebers zur V o r
aussetzung habe, durch welche in  ve rb ind liche r W eise 
das K on to  des Begünstigten, an welches die U eber
weisung erfolgen soll, bestim m t w ird ; die M ög lichke it 
h ierzu w ürde in  den Form ularen des kommunalen 
G iroverkehrs  und in  den dazu fü r die K undschaft auf
geste llten R ich tlin ien  ausdrücklich  vorgesehen 
werden. Zw ischen den V e rtre te rn  der be te ilig ten  
Verbände bestand bei ih re r Aussprache des ferneren 
E inverständnis darüber, daß Fä lle  Vorkommen 
könnten, in  denen in  einer als unzulässig zu be
trachtenden W eise ein Ueberweisungsauftrag an den 
als solchen bekannten Kunden e iner anderen, im  A u f
träge n ich t ausdrücklich  genannten S te lle  benutzt 
w ird , um den Kunden zu der beauftrag ten Bank, Spar
kasse oder Genossenschaft herüberzuziehen; auch 
solche F ä lle  w ürden Gegenstand von Beschwerden 
be i der regionalen Sohlichtungsstelle (vgl. un te r II) 
b ilden können.

4. D ie Verbände erachten übereinstim m end eine 
b e h ö r d l i c h e  o d e r  k o m m u n a l b e h ö r d -  
l i e h e  E i n w i r k u n g  a u f  d i e  E r r i c h 
t u n g  v o n  K o n t e n  b e i  S p a r k a s s e n  
u n d  k o m m u n a l e n  B a n k e n  sowie auf die E in 
gehung sonstiger G eschäftsverbindungen m it K re d it
in s titu ten  der gedachten A r t  als u n z u l ä s s i g ,  
insbesondere also die Abhängigm achung der V e r
gebung kom m unaler L ieferungen von der E rrich tung  
eines Kontos be i einem derartigen  In s titu t oder die

Bevorzugung von Bewerbern, die ein solches K on to  
unterhalten.

5. U n te r den be te ilig ten  Verbänden bestand 
E inverständnis darüber, daß die A u s ü b u n g  
e i n e s  D r u c k s  a u f  H y p o t h e k e n s c h u l d 
n e r ,  a u c h  i h r e  b a n k m ä ß i g e n  G e s c h ä f t e  
d u r c h  d i e  h y p o t h e k e n g e b e n d e  S p a r 
k a s s e  a u s ü b e n  z u  l a s s e n ,  u n z u l ä s s i g  
i s t ;  auch darf die G ewährung einer Sparkassen
hypothek an ein M itg lie d  einer eingetragenen Ge
nossenschaft n ich t von dem A u s tr it t  des ̂  D arlehns
nehmers aus dieser Genossenschaft abhängig gemacht 
werden. U n te r H ypotheken im  vorstehenden Sinne 
sind jedoch nu r feste H ypotheken zu verstehen, n ich t 
auch S icherungshypotheken, die fü r einen B a nkk red it 
bei e iner Sparkasse bes te llt werden.

6. D ie be te ilig ten  Verbände be trachten es an
gesichts der durch das geltende Bankgesetz ge
sicherten S ta b ilitä t der deutschen W ährung als u n 
z u lä s s ig ,  wenn M itg lie d e r ih re r  O rgan isationen sich 
ö ffen tlich  oder in  M itte ilungen , die an einen größeren 
Personenkreis ge rich te t sind, z u r  F ü h r u n g  s o -
g e n a n n t e r w e r t b e s t ä n d i g e r K o n t e n  (auf
Feingoldbasis oder auf Basis einer ausländischen 
W ährung) e r b i e t e n .

7. D ie vorgedachten Verbände be trachten über
einstim m end vom vo lksw irtscha ftlichen  S tandpunkt 
aus die in  der Reichsabgabenordnung und anderen 
Reichsgesetzen entha ltenen E inschränkungen des 
B ank- und Sparkassengeheimnisses als einen der 
schwersten Feh le r unserer F in a n zp o litik  und werden 
ihre ve re in ten  Bemühungen nach w ie  vo r auf die 
W iederherste llung  des B ank- und Sparkassengeheim
nisses im  vo llen  früheren Umfange rich ten . S o 
l a n g e  d i e s e  B e s t i m m u n g e n  i n d e s s e n  
b e s t e h e n ,  h a l t e n  s i e  i h r e  M i t g l i e d e r  
a u c h  u n t e r  G e s i c h t s p u n k t e n  d e s  
l o y a l e n  W e t t b e w e r b s  f ü r  v e r 
p f l i c h t e t ,  d e n s e l b e n  i n  v o l l e m  U m 
f a n g e  n a c h z u k o m m e n ,  nam entlich auch die 
V o rsch rift des § 165 der Reichsabgabenordnung be
tre ffend  L e g i t i m a t i o n s p r ü f u n g  v o r  E r 
r i c h t u n g  n e u e r  S p a r k o n t e n  o d e r  s o n 
s t i g  e r  K  o n t  e n in  der gesetzlich vorgeschriebenen 
W eise zu e rfü llen . S ie  h a l t e n  d e m g e m ä ß  
a u c h  j e d e  A r t  d e r  P r o p a g a n d a  o d e r  K e -  
k l a m e  f ü r  u n z u l ä s s i g ,  w e l c h e  b e 
s t i m m t  o d e r  g e e i g n e t  i s t ,  b e i d e r
K u n d s c h a f t o d e r i m P u b l i k u m  d e n  E i n 
d r u c k  z u  e r w e c k e n ,  a l s  o b  d a  s b e 
t r e f f e n d e  G e l d i n s t i t u t  e s  m i t  d e r  B e 
f o l g u n g  d i e s e r  B e s t i m m u n g e n  w e n i g e r  
g e n a u  n ä h m e ,  a l s  a n d e r e  M i t 
b e w e r b e r .

II, Schlichtuagsstellen für Wettbewerbsstreitigkeiten-
Im  Interesse e iner beschleunigten und sachkun

digen Erledigung von W ettbew erbsbeschw erden 
zw ischen M itg lie d e rn  der be te ilig ten  Verbände, 
mögen solche Beschwerden sich auf Verstöße gegen 
die un te r I. m itge te ilten  R ich tlin ie n  oder auf sonstige 
n ich t ausdrücklich  erw ähnte  W ettbew erbsverstöße 
beziehen, werden m it W irku n g  vom 1. Jun i 1928 an 
regionale Schlichtungsste llen e rrich te t, über deren 
T ä tig k e it folgendes ve re in b a rt ist:
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1. B e z i r k e  u n d  Z u s a m m e n s e t z u n g .
D er Ausschuß des Centralverbands des Deutschen 

Bank- und Bankiergewerbes hat in seiner Sitzung vom 
16. Dezember 1927 die Geschäftsführung des C entra l
verbands erm ächtigt, im  Anschluß an die Bezirks
e in te ilung des Deutschen Sparkassen- Uncj  G iro 
verbands und in  Fühlung m it den örtlichen Banken
vereinigungen Vertrauensm änner des privaten Bank
gewerbes fü r die einzelnen Schlichtungsstellen zu be
stellen. Das Verzeichnis der Bezirke und der ftir  diese 
B ezirke  am tierenden Vertrauensm änner des privaten 
Bankgewerbes sowie ein Verzeichnis der ent
sprechenden Vertrauensm änner der anderen be
te ilig te n  G ruppen w ird  den M itg liede rn  der vertrag
schließenden Verbände bekanntgegeben.

2. V e r f a h r e n .

a) Liegen Beschwerden eines M itglieds einer 
G ruppe über e in M itg lie d  e iner anderen Gruppe vo r  ̂
so soll die Schlichtung zunächst zwischen den V e r
trauensm ännern der beiden bete ilig ten  G ruppeil vßr_ 
sucht werden. E ine Zuziehung von ' ' e rhrauens. 
m ännern anderer G ruppen hat jedoch zu e r f ^ ^  
wenn e iner der Vertrauensm änner dies _* 1vünSc}1t 
oder wenn es sich um Fragen von allgemeiner pncj 
grundsätzlicher Bedeutung handelt.

b) Zu r E inberufung von Sitzungen der S e } ^ ^  
tungsstelle is t jew eils  der Vertrauensm ann “ e r)enig“ '  
G ruppe befugt, von w e lcher die In it ia tiv e  zur 1  
ha ltung der S itzung ausgeht. U eber Sitzungsort u j  
V o rs itz  entscheidet die Verständigung.

c) D ie M itg lie d e r der Schlichtungsstelle soUe 
über grundsätzlich w ich tige  Beschwerdefälle, 
denen sie befaßt sind, ih ren  Spitzenverband auf ^  
Laufenden halten.

d) Können sich die M itg lie d e r e iner ö r t l ic ^  
Schlichtungsstelle über die Behandlung e iner 
schwerde n ich t einigen, so tre ten  die Le itungen de't 
Spitzenverbände als Schlichtungsstelle fü r  den b*, 
tre ffenden F a ll zusammen,

3. V e r s t ä n d i g u n g  ü b e r  G e s c h ä f t s 
b e d i n g u n g e n ,

D ie Schlichtungsste llen sind als solche n ich t be
fugt, über Zinssätze, Provisionssätze und sonstige 
bankgeschäftliche Bedingungen m it b indender K ra ft 
Vereinbarungen fü r die im  B ez irk  ansässigen 
M itg lie d e r der von ihnen ve rtre tenen  G ruppen zu 
tre ffen ; im  Rahmen ih re r Aufgabe lieg t es jedoch, 
derartige Vereinbarungen zw ischen den zuständigen 
ö rtlichen  V ertre tungen der Banken, Sparkassen und 
Genossenschaften vorzubere iten, sow eit sich im  Zu
sammenhang m it der sonstigen T ä tig k e it der 
Schlichtungsste llen das Bedürfn is fü r allgemeine Re
gelungen der gedachten A r t  erg ib t.

E i n b e z i e h u n g  v o n  S t a a t s b a  n k  e n 
U n d s o n s t i g e n  ö f f e n t l i c h e n  B a n k e n .

D urch  übereinstim m enden Beschluß der V e r
trauensmänner säm tlicher G ruppen können in  den 

einzelnen ö rtlichen  B ezirken  die Niederlassungen 
von Staatsbanken oder sonstigen durch keinen der 
vorbezeichneten Spitzenverbände vertre tenen ö ffen t- 
ic en Banken zur M itw irk u n g  in  den Schlichtungs

stellen nach Maßgabe ö rtlich e r Vereinbarung hinzu- 
gezogen werden.

5, A u f s i c h t s b e s c h w e r d e n .
Sow eit sich Beschwerden gegen ein un te r be

hö rd licher A u fs ich t stehendes In s titu t rich ten, soll die 
Anru fung  der Aufsichtsbehörde erst erfolgen, wenn 
das Schlichtungsverfahren gemäß I I  2 n ich t zu einer 
befriedigenden Erledigung geführt hat. D ies g ilt sinn
gemäß auch fü r den Fa ll, daß die Beschwerde ein 
gegen den Grundsatz un te r I  4 verstoßendes V e r
ha lten einer kommunalen Behörde zum Gegen
stände hat.

Veran lagung der öffentlichen und dem  
öffentlichen V erkehre  dienenden Sparkassen  
zur Körperschaftsteuer und Verm ögensteuer.

Der R e i c h s m i n i s t e r  d e r  F i n a n z e n  hat 
unterm 4. Mai 1928 — I I I  e 6900 — folgenden Runderlaß 
ergehen lassen:

Die Veranlagung der öffentlichen und dem öffent
lichen Verkehre dienenden Sparkassen zur Körperschaft
steuer und Vermögensteuer auf Grund der Steuergesetze 
von 1925 war bisher nach meinen Erlassen vom 26. Mai 
1926 — HI e 6882 — und vom 26. Mai 1926 — I I I  v 2600 
—, S. 4, ausgesetzt, da die in § 9 Abs. 1 Nr. 4 Satz 2 
KStG., § 4 Abs. 1 Nr. 4 Satz 2 VStG, vorgesehenen Durch
führungsbestimmungen noch nicht ergangen waren. Diese 
Bestimmungen sind nunmehr in zwei Verordnungen ent
halten, die in letzter Zeit erlassen worden sind, nämlich 
in der V e r o r d n u n g  ü b e r  d i e  A b g r e n z u n g  
des e i g e n t l i c h e n  S p a r k a s s e n v e r k e h r s  i m  
S i n n e  d e r  R e i c h s s t e u e r g e s e t z e  ( S p a r 
k a s s e n v e r o r d n u n g )  vom 22. März 1928 (Reichs- 
gesetzbl. I S. 109)1) und in der V e r o r d n u n g  ü b e r

3.
4.

5.
6.

i) Die Verordnung hat nachstehenden Wortlaut:

§ 1
|1) Zum eigentlichen Sparkassenverkehr im Sinne des § 9 

Abs 1 Nr. 4, § 11 Nr. 2 des Körperschaftsteuergesetzes, § 4 
Abs 1 Nr. 4 des Vermögensteuergesetzes gehören insbesondere: 

\  die Annahme und die Auszahlung von Spareinlagen,
2 die Verwahrung und Verwaltung von Wertpapieren und 

anderen Wertgegenständen 
die Vermietung von Sicherheitsfachem, 
der Kontokorrentverkehr, sofern er jedoch mit Kredit
einräumung verbunden ist, nur unter den Voraus
setzungen der Nr. 7, , n
die Einlösung fälliger Zins- und Gewinnanteile, 
der Ein- und Auszahlungsverkehr für fremde Rechnung 
(G ro- und Scheckverkehr),

7 die Anlegung der Sparkassenbestande. Hierzu gehört 
die Einräumung von Personalkredit an den Mittelstand 
(Mittelstandskredit), soweit
a) der Kredit durch Sicherungshypothek durch Faust- 

«fand durch eine oder mehrere Bürgschaften oder 
durch Dreimonats Wechsel mit einem oder mehreren 
anderen wechselmäßig Haftenden nach den näheren, 
vom Reichsminister der Finanzen mit Zustimmung 
d“ r  Reichsrats zu’ erlassenden Bestimmungen ge
sichert ist, oder _

bl der Gesamtbetrag der ungesicherten Kreditein- 
räumungen fünf vom Hundert der im Depositen-, 
Giro- und Kontokorrentverkehr bei der Sparkasse 
vorhandenen Guthaben nicht übersteigt, 

he kl Zum eigentlichen Sparkassenverkehr gehören ins
oliere nicht:

der Ankauf von Wertpapieren ohne sofortige Bar-
, Zahlung, _
'  der Verkauf von Wertpapieren ohne sofortige Hmter-
i ie£un£f
' der An- und Verkauf yon ausländischen Zahlungsmitteln 
lür fremde Rechnung/
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d ie  S i c h e r u n g  d e r  v o n  S p a r k a s s e n  i m  
e i g e n t l i c h e n  S p a r  k a s s e n v e r k  e h r g e 
w ä h r t e n  P e r s o n a l k r e d i t e  ( K r e d i t s i c h e 
r u n g s v e r o r d n u n g )  vom 4. Mai 1928 (Reichs- 
gesetzbl. I S. 155)2). Die ausgesetzten Veranlagungen der 
bezeichneten Sparkassen können daher jetzt nachgeholt

4. die Einräumung von Personalkredit, soweit die in Abs. 1 
Nr. 7 bezeichneten: Voraussetzungen nicht gegeben sind,

5. Geldgeschäfte spekulativen Charakters.
§ 2

Diese Verordnung gilt erstmals mit Wirkung für die erste 
Veranlagung nach dem Körperschaftsteuergesetze vom 
10. August 1925 und für die erste Veranlagung nach dem Ver
mögensteuergesetze vom 10. August 1925.

2) Di« Verordnung lautet wie folgt:
§ 1

Ein von öffentlichen oder dem öffentlichen Verkehre 
dienenden Sparkassen an den Mittelstand eingeräumter Per
sonalkredit (Mittelstandskredit) gilt nur dann als gesichert im 
Sinne des § 1 Abs. 1 Nr. 7 Buchst, a der Sparkassenverord
nung, wenn er unter Beachtung der Vorschriften der §§ 2 bis 5 
gewährt wird.

§ 2
Darlehen können gegen Bestellung von Sicherungshypo

theken gewährt werden, die den für Sparkassen im Realkredit
geschäfte allgemein geltenden Grundsätzen entsprechen.

§ 3
Darlehen, die jederzeit zurückgefordert werden können, 

sind zulässig gegen Verpfändung
a) beweglicher Pfänder (Lombardgeschäft) nach den für 

die Reichsbank gemäß § 21 Abs. 1 Ziffer 3a bis c des 
Bankgesetzes vom 30. August 1924 (Reichsgesetzbl. II 
S. 235) geltenden Bestimmungen. Außerdem sind die 
Schuldverschreibungen des Reichs, der Länder, der in
ländischen Gemeinden, Gemeindeverbände und öffent
lich-rechtlichen Körperschaften sämtlich bis zu 80 v. H. 
ihres Kurswerts beleihungsfähig. Eine Beleihung von 
Aktien darf nur nach den für Staatsbanken jeweils gel
tenden Bestimmungen oder, soweit solche nicht vor
handen sind, nach den von der Landeszentralbehörde 
erlassenen Bestimmungen, aber nur bis zu drei Vierteln 
des nach diesen jeweils geltenden Beleihungssatzes er
folgen. Sinkt der Kurs, so ist das Pfand entsprechend 
zu ergänzen;

b) von Sparbüchern deutscher öffentlicher Sparkassen, 
einschließlich der eigenen, bis zur Höhe des einge
zahlten Betrages. Das Darlehen darf nicht ausgezahlt 
werden, bevor die Sparkasse, die das Sparbuch aus
gestellt hat, durch den Einleger von der Verpfändung 
benachrichtigt ist und hiervon unter Bestätigung der 
Richtigkeit des Sparguthabens Mitteilung gemacht hat. 
Sparbücher über 20 000 RM dürfen nur beliehen werden, 
wenn der Vorstand der Sparkasse, die das Buch aus
gestellt hat, die Ordnungsmäßigkeit der Einlage be
scheinigt;

c) von Hypothekenforderungen, Grundschulden und 
Rentenschulden, die den für Sparkassen im Realkredit
geschäft allgemein geltenden Grundsätzen entsprechen;

d) von Forderungen aus Lebensversicherungen in Deutsch
land zugelassener Gesellschaften, jedoch nur bis zu 
80 v. H. des jeweiligen Rückkaufwertes;

e) von Wechseln, di« den Voraussetzungen des § 5 Abs. 2 
entsprechen (Wechsellombard);

f) von anderen Forderungen, deren Sicherung den Vor
schriften der §§ 2 bis 5 entspricht, bis zu 90 v. H. des 
Nennwertes;

g) von Kaufmannswaren, insbesondere des mittleren und 
Kleingewerbestandes, die im Inlande lagern und nicht 
dem Verderben unterliegen, bis zu 30 v. H. des von 
einem vereidigten Handelskammersachverständigen fest
gestellten jeweiligen Handelswertes.

§ 4
Darlehen gegen Schuldschein können auf höchstens 6 Mo

nate oder als Tilgungsdarlehen auf längere Zeit, jedoch mit dem 
Vorbehalt einer jederzeit zulässigen Kündigung von 14 Tagen, 
gewährt werden; wenn eine oder mehrere sichere Personen für 
Kapital, Zinsen und Kosten als Selbstschuldner bürgen oder 
mithaften.

werden; ich ersuche ergebenst, für ihre beschleunigte Durch
führung Sorge zu tragen.

Zu dem Inhalt der beiden Verordnungen bemerke ich 
folgendes;

In § 9 Abs. 1 Nr. 4 KStG, und § 4 Abs. 1 Nr. 4 
VStG, ist die Befreiung der öffentlichen und dem 
öffentlichen Verkehre dienenden Sparkassen von 
der Körperschaftsteuer und Vermögensteuer davon 
abhängig gemacht, daß die Sparkassen sich auf die 
Pflege des e i g e n t l i c h e n  S p a r k a s s e n 
v e r k e h r s  beschränken. Was als eigentlicher 
Sparkassenverkehr anzusehen ist, ist in  der S p a r 
k a s s e n v e r o r d n u n g  vom 22. März 1928 be
stimmt. Die Verordnung sieht davon ab, eine 
juristische Begriffsbestimmung für den eigentlichen 
Sparkassenverkehr zu geben, sie entscheidet vie l
mehr lediglich im Anschluß an die Verwaltungs
anweisung, die in § 6 Abs. 4a Abs. 2 der Aus
führungsbestimmungen zum alten Körperschaft
steuergesetz den Finanzämtern erte ilt war, unter 
Aufzählung der wichtigsten Arten der von den 
Sparkassen betriebenen Geschäfte, ob diese 
einzelnen Arten dem eigentlichen Sparkassenver
kehre zuzurechnen sind oder nicht. Von der für 
das alte Körperschaftsteuerrecht geltenden Rege
lung weicht hierbei die Verordnung nur in drei 
Punkten ab.

1. Die bisherige Zurechnung der Einziehung 
von Forderungen für fremde Rechnung zu 
den sparkassenfremden Geschäften ist auf
gegeben.

2. Die Einräumung von Personalkredit ist — 
anders wie bisher — unter bestimmten Vor
aussetzungen als Anlegung von Sparkassen
beständen erklärt und damit in den eigent
lichen Sparkassenverkehr einbezogen.

3. Im Zusammenhänge m it der Aenderung zu 2 
ist auch die bisherige uneingeschränkte Zu
gehörigkeit des K o n t o k o r r e n t v e r 
k e h r s  mit K r e d i t e i n r ä u m u n g  zu 
den sparkassenfremden Geschäften beseitigt; 
soweit sich die Krediteinräumung in  den 
Grenzen hält, die für die zur Anlegung der 
Sparkassenbestände zu rechnende Ein
räumung von Personalkredit vorgesehen 
sind, zählt nunmehr auch diese A rt des 
Kontokorrentverkehrs zu den sparkassen
eigenen Geschäften.

§ 5
(1) Darlehen gegen Wechsel dürfen nur gewährt werden, 

wenn neben dem Darlehensnehmer noch eine oder mehrere 
sichere Personen wechselmäßig haften. Der Wechsel muß auf 
die Sparkasse (als Remittenten oder Indossatar) lauten und 
spätestens drei Monate nach dem Datum der Ausstellung zahl
bar gestellt sein.

(2) Kredite durch Diskontierung von Wechseln dürfen nur 
gewährt werden, wenn die Wechsel in Deutschland zahlbar und 
innerhalb von drei Monaten nach dem Tage des Ankaufs fällig 
sind. Die Wechsel müssen gute Handelswechsel sein und die 
Unterschriften von möglichst drei, mindestens aber zwei 
sicheren und als zahlungsfähig bekannten Verpflichteten tragen.

§ 6
U n g e s i c h e r t e  K r e d i t e .

Personalkredite, die nicht nach den Vorschriften der 
§§ 2 bis 5 gesichert sind, z. B. Darlehen gegen einfachen Hand
schein ohne weitere Sicherheit, gelten als ungesichert im Sinne 
des § 1 Abs. 1 Nr. 7 Buchst, b der Sparkassenverordnung. 
Sie müssen jederzeit fristlos kündbar sein.

§ 7
Diese Verordnung gilt erstmals mit Wirkung für die erste 

Veranlagung nach dem Körperschaftsteuergesetze vom 
10. August 1925 und für die erste Veranlagung nach dem Ver
mögensteuergesetze vom 10, August 1925,
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Besonders wichtig sind die beiden letztbezeich- 
neten Abweichungen. Darüber, was unter der An
legung der Sparkassenbestände [oder nach dem
W ortlaut der früheren Regelung: unter der An
legung verfügbarer Bestände) zu verstehen ist, war 
bisher nichts bestimmt. Zweifellos gehören hierzu 
insbesondere das unter Beachtung der hierfür 
geltenden Grundsätze betriebene Kealkreditgeschaft, 
also die Gewährung von Darlehen gegen Bestellung 
von Hypotheken, Grundschulden oder Renten
schulden, sodann die Gewährung flehen  an
Gemeinden oder andere öffentlic i- *che Körper
schaften, die Anlegung in Inhaberschuldverschrei
bungen des Reichs, eines Landes, er Gemeinde 
oder einer öffentlich-rechtlichen K r 1 anstaft. Ob
aber auch die Gewährung von Personalkredit hier
unter fällt, war bisher zweifelha». ln  der Spar
kassenverordnung (§ 1 Abs. 1 Nr. J Y-1, . Nunmehr 
ausdrücklich auch diese A rt der h.re i emräumung
der zum eigentlichen Sparkassenverke r gehörigen 
Anlegung der Sparkassenbestände zugereclu^ je
doch im Anschluß an das Gutachten des Beichs- 
finanzhofs vom 12. November 192 l g. Bd. 19 
S. 342) nur, wenn folgende beide voraussetzungen 
gegeben sind:

1. Die Kredite müssen M i t  t c 1 s t a u j  s . 
k r  e d i t  e sein, d. h. sie dürfen nur 4ngc. 
hörigen des Mittelstandes einger umt sejn;

2. die Kredite müssen h i n r e i c h e n d  g e _ 
s i c h e r t  sein, oder sie dürfen, sowe;t sie 
nicht oder nicht hinreichend gesichert sin(j ) 
in ihrem Gesamtbeträge fünf vom jlun(jert 
der im Depositen-, Giro- und K o n to ito j j^  
verkehr bei der Sparkasse vorllaildatlcn 
Guthaben nicht übersteigen.

Z u  1. Der Begriff des Mittelstandskredit» ^  
in der Sparkassenverordnung nicht näher eshintJl(;_ 
Die Aufstellung von Grundsätzen hierüber is 
mehr dem Rechtsmittelverfahren überlassen ^  
jedoch die Veranlagungsarbeiten zu erleicn n i ^
ein einheitliches Vorgehen der V eranlagu 
behörden zu sichern, bestimme ich, daß “ J ® 5 .
urteilung dieser Frage vorbehaltlich a n d e rn ^  
Entscheidung der Rechtsmittelbehorden fo g e ^  
R i c h t l i n i e n  zu beachten sind.

a) Uebersteigt der von einer Sparkasse e ij^  
einzelnen Person oder Firma eingerau®^ 
Kredit nicht den Betrag von 15000 RM, S() 
ist ein solcher Kredit stets als M itte ls tand  
kred it anzusehen.

b) Ein höherer Einzelkredit ist nur dann aj$ 
Mittelstandskredit anzusehen, wenn
weder Yt v. H. des Gesamteinlagenbestande» 
der Sparkasse noch den Betrag voa 
30 000 RM übersteigt.

Für die Entscheidung der Frage, ob dieSe 
Höchstgrenzen nicht überschritten werden, sind 
mehrere der gleichen Person oder Firma ein.
geräumten Kredite zusammenzurechnen, soweit die 
früher eiligeräumten Kredite im Zeitpunkte der 
neuen Krediteinräumung noch nlcht abgp ^CCon 
Hierbei sind den einer bestimmten Person oaer 
Firma eingeräumte» Krediten f  
Kredite, die zwar nicht dieser Per zu_
selbst, jedoch nach Kenntnis der Spark ^  
gunsten der genannten Person oder Treu-
Personen (insbesondere Angehörige Bc_
händern) eingeräumt worden sind. F mten
rechnung der nach einem Hundertsatze ^
Höchstgrenze ist die Höhe des , ¿er ■ 
bestandes der Sparkasse im Zeitp , 
weiligen Krediteinräumung maßgebend.

Beansprucht eine Sparkasse die Anerkennung 
eines die bezeichneten Höchstgrenzen über
steigenden Kredits als Mittelstandskredit, so ist sie 
auf die Weiterverfolgung ihres Anspruchs im 
Rechtsmittelverfahren zu verweisen.

Z u 2. Die Voraussetzungen, unter denen ein 
von einer Sparkasse eingeräumter Personalkredit 
als hinreichend gesichert anzusehen ist, sind in den 
§§ 2 bis 5 der Kreditsicherungsverordnung vom
4. Mai 1928 aufgestellt. Zu § 2 und § 3c dieser Ver
ordnung w ird bemerkt: A ls  Grundsätze, die für 
Sparkassen im Realkreditgeschäft allgemein gelten, 
sind die Regeln anzusehen, die sich aus den für die 
Sparkassen im ganzen Reiche oder wenigstens in 
dessen überwiegenden Teilen getroffenen Be
stimmungen als im wesentlich übereinstimmend 
herausschälen lassen und infolgedessen als allgemein 
gültig bezeichnet werden können. Es soll jedoch 
seitens der Veranlagungsbehörden nicht beanstandet 
werden, wenn eine Sparkasse in diesem Punkte 
nach den besonderen für das Land oder den Bezirk 
ihres Sitzes erlassenen Bestimmungen verfährt, so
fern diese Bestimmungen von den allgemein gel
tenden Grundsätzen nicht wesentlich abweichen.

In § 6 der Kreditsicherungsverordnung sind die 
nicht oder nicht hinreichend gesicherten Kredite 
geregelt die bis zum Höchstbetrage von fünf vom 
Hundert der im Depositen-, G iro- und Kontokorrent
verkehr bei der Sparkasse vorhandenen Guthaben 
dem eigentlichen Sparkassenverkehre zugerechnet 
werden dürfen. Um Zweifel zu vermeiden, weise 
ich darauf hin, daß auch die Einbeziehung dieser un
gesicherten Krediteinräumungen in  den Kreis der 
sparkasseneigenen Geschäfte außerdem noch davon 
abhängig ist, daß es sich hierbei um die Einräumung 
von Mittelstandskrediten handelt.

Beschränkt sich eine Sparkasse auf den Betrieb 
von Geschäften, die nach der Sparkassenverordnung,
der Kreditsicherungsverordnung und den oben auf-
gestellten Richtlinien für die Anerkennung eines 
Personalkredits als M ittelstandskredit zum eigent
lichen Sparkassenverkehr gehören, so ist sie sowohl 
von der K ö r p e r s c h a f t s t e u e r  als auch von 
der V e r m ö g e n s t e u e r  und von den 
r i c t . m g e n  n a c h  d e m A u f b r i n g u n g s -  
a "  e t z  frei zu lassen (§ 9 Abs. t  Nr. 4 KStG.,
|  4 Abs. 1 Nr. 4 VStG., § 2 Abs. 2 Satz 2 AufbrG.).

Rofreiht eine Sparkasse neben Sparkassen- 
. Tipn auch sparkassenfremde Geschäfte im Sinne

bezeichneten Bestimmungen, so ist sie zur
{  r l e r s c h a f t s t e u e r  nur mi t  den E i n -  

•?r P. „ 11S d e n  s p a r k a s s e n f r e m d e n
k„d n  S ä f t e n  heranzuziehen (§11 Nr. 2 KStG.). 
G e s c h a l  nur für die öffentlichen und dem
Dies gilt nl ygrkehre dienenden Sparkassen, 
öffentlichen Sparkassen von Genossen-
S° Ä n  und Genossenschaftszentralen (§ 4 Abs. 2c
schäften nna ^  Sparkasse für die von ihr be- 
KStG.J- D® ca„ pnei(jenen und sparkassenfremden

P S T S S t o ' i . - v » '4'K  so kann bei ihrer Veranlagung zur Korper- 
“ haftst'euer von den Ergebnissen dieser Buch- 
schaitsteuei werden. Fehlt es an einer
fÜi rhDn getrennten Buchführung, so ist der auf die 
sdchen g n Geschäfte entfallende Gewinn
Sufrdem Wege der Schätzung zu ermitteln. H ierbei 
a ' d in der Regel das Verhältnis der der Sparkasse 
^  den sparkassenfremden Geschäften im Steuer- 
Abschnitte zugeflossenen Roheinnahmen zu den ge
samten Roheinnahmen des Steuerabschnitts eine 
brauchbare Grundlage bilden können, es sei denn, 
daß hn einzelnen Falle Anhaltspunkte dafür be- 

daß Gewinne aus soarkassenfremden Ge-
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schäften zum Ausgleiche von Verlusten aus spar
kasseneigenen Geschäften verwendet worden sind.

Abweichend von der für die Körperschaftsteuer 
getroffenen Regelung ist eine Sparkasse, die neben 
sparkasseneigenen auch sparkassenfremde Ge
schäfte, wenn auch nur in geringem Umfange, be
treibt, zur V e r m ö g e n s t e u e r  und zu den 
L e i s t u n g e n  n a c h  d e m  A u f b r i n g u n g -  
g e s e t z nach der zur Zeit geltenden Fassung des 
VStG, und des AufbrG. m it ihrem g e s a m t e n  
Vermögen heranzuziehen.

Im Aufträge 
Z a r d e n.

*  *
*

Von einigen der Sparkassenorganisation nahe
stehenden Schriftstellern3) w ird die Bedeutung der vor
stehenden Regelung unter anderem darin gesehen, daß 
dadurch „e in  wichtiger Streitpunkt zwischen Sparkassen 
und Banken aus der W elt geschafft”  werde. Diese Fest
stellung muß angesichts des Inhalts der Verordnung leider 
als u n z u t r e f f e n d  bezeichnet werden. Allerdings 
haben die Folgerungen, welche die Sparkassenverordnung 
vom 22. März 1928 aus dem Gutachten des Reichsfinanz
hofs vom 12. November 1926 zieht, nicht a l l e  Wünsche 
der Sparkassen befriedigt. Nach ihrer Ansicht hätten alle 
Personalkreditgeschäfte, welche die Sparkassen im 
Rahmen ihrer Satzung tätigen, als sparkasseneigen an
erkannt werden müssen. Wenngleich indessen das 
Reichsfinanzministerium und der Reichsrat sich diesen 
extremen Standpunkt nicht zu eigen gemacht haben, 
so führt doch auch in ihrer jetzigen Gestalt die Verord
nung zu einer ungerechtfertigten steuerlichen Bevor
zugung der Sparkassen im bankgeschäftlichen W ett
bewerb. Diese Bevorzugung liegt vor allem darin, daß 
im P a s s i v  geschäft der Sparkassen eine Abgrenzung 
des Begriffs „sparkasseneigen“  unter dem Gesichtspunkte 
der Mittelstandszugehörigkeit der Einleger nicht statl- 
findet: die Erträgnisse aus großkapitalistischen Einlagen 
im Sparverkehr sowie aus Einlagen im Giro-, Depositen- 
und Kontokorrentverkehr erfreuen sich also grundsätzlich 
derselben Steuerfreiheit, wie die Erträgnisse aus den 
Einlagen der kleinen und mittleren Sparer. M it dem 
gemeinüblichen Begriffe des eigentlichen Sparkassen
verkehrs setzt sich die Verordnung demnach in offen
sichtlichen Widerspruch, und dieser Widerspruch wird 
auch durch die Stellungnahme des Reichsfinanzhofs vom 
12. November 1926 nicht gedeckt. Der Reichsfinanzhof 
war nämlich in diesem Gutachten nur in der Lage, sich 
m it dem A k t i v  geschäft der Sparkassen zu beschäftigen, 
da die Fragestellung des Reichsfinanzministeriums sich 
lediglich auf die Sparkasseneigenheit oder Sparkassen
fremdheit der Kreditgewährung im Kontokorrentverkehr 
bezog. Es ist anzunehmen, daß der Reichsfinanzhof, wenn 
er sich m it dem Passivgeschäft der Sparkassen zu be
schäftigen gehabt hätte, hier ebenfalls eine Grenzziehung 
zwischen sparkasseneigen und sparkassenfremd unter dem 
Gesichtspunkt der Mittelstandsmäßigkeit der Einlagen 
vorgenommen haben würde. (Bereits in einem früheren 
U rte il vom 29. Juli 1922 — I A  93. 22 — hatte der Reichs
finanzhof der Ansicht Ausdruck gegeben, daß die Frage, 
ob sparkassenfremde Geschäfte getätigt sind, sich in 
erster Linie nach den Geschäften zu beantworten haben 
werde, bei denen die Sparkasse Gelder entgegennimmt, 
also Schuldnerin wird.)

Gegenüber der steuerlichen Privilegierung der M itte l
standskredite der öffentlichen Sparkassen w ird m it vollem 
Recht aus Kreisen der mittleren und kleineren Provinz
banken und Provinzbankfirmen wieder und wieder 
geltend gemacht, daß, wenn die Vergebung von M itte l-

3) ?̂r ' Ho f l  ma n n  im1 „Wirtschaftsdienst" vom 4. Mai 
1928, ähnlich Dr. L. im „Deutschen Oekonomist" vom
5. April 1928.

Standskrediten eine gemeinnützige Betätigung sei und 
deshalb eine Anwartschaft auf steuerliche Befreiung ihrer 
Erträgnisse begründe, a l l e  K r e d i t u n t e r 
n e h m u n g e n ,  u n d  n i c h t  b l o ß  d i e  k o m 
m u n a l e n ,  f ü r  d i e  v o n  i h n e n  g e w ä h r t e n  
M i 11 e 1 s t a n d s k r  e d i t e e i n e  S t e u e r b e f r e i 
u n g  zu  b e a n s p r u c h e n  h ä t t e n .  Bekanntlich 
haben gerade diese Gruppen des Bankgewerbes, die nach 
A rt und Umfang ihres Geschäfts als Kreditgeber der 
Großwirtschaft überhaupt nicht in Betracht kommen und 
deren Einzelkredite fast ausschließlich unterhalb der in 
den Richtlinien des Reichsfinanzministeriums vor
gesehenen Mittelstandsgrenze liegen, unter dem gesetz
lich bevorzugten Wettbewerb der Sparkassen am 
schwersten zu leiden,

Daß der Reichsminister der Finanzen bestimmte 
ziffernmäßige Grenzen vorgesehen hat, welche den Ver
waltungsbehörden eine Richtlinie dafür geben sollen, in
wieweit der einzelne Kredit prima facie als Mittelstands
kredit oder als Großkredit zu gelten hat, ist verständlich 
und schon aus steuertechnischen Gründen zu billigen. 
Bei der ziffernmäßigen Ziehung der Grenze ist jedoch dem 
Interesse der Sparkassen in einer Weise entgegen
gekommen, welche dem verkehrsüblichen Begriffe des 
Mittelstandes nicht gerecht w ird; denn bei allen Spar
kassen, deren Einlagenbestand 6 Millionen RM und 
mehr beträgt, gelten Kredite bis zu dem hohen Betrage 
von 30 000,— RM als steuerfreie Mittelstandskredite. 
Wenn man eine Staffelung der Mittelstandsgrenze nach 
der Einlagenhöhe der einzelnen Sparkasse überhaupt für 
gerechtfertigt halten könnte, wäre es mindestens geboten 
gewesen, zur Feststellung des Höchstbetrages des ein
zelnen Kredits von dem Gesamtbeträge der Einlagen die 
großkapitalistischen Einlagen abzuziehen, schon weil es 
sonst die einzelne Sparkasse in der Hand hat, durch Ge
winnung von Einlagen dieser A r t die Grenze für steuer
freie Kredite sprunghaft zu erhöhen.

Eine einseitige Begünstigung der Sparkassen liegt 
weiterhin darin, daß es ihnen gestattet ist, eine nach den 
Richtlinien des Reichsfinanzministeriums vorgenommene 
Veranlagung im Rechtsmittelverfahren mit der Begrün
dung anzufechten, daß bestimmte Kredite trotz Ueber- 
schreitung der ziffernmäßigen Mittelstandsgrenze M itte l
standskredite gewesen seien. Umgekehrt jedoch hat sich 
die Reichsfinanzverwaltung der Möglichkeit begeben, 
ihrerseits geltend zu machen, daß bestimmte Kredite, 
welche u n t e r  der ziffernmäßigen Mittelstandsgrenze der 
Richtlinien liegen, keine M ittelstandskredite seien, weil 
der Kreditnehmer offenbar nicht zum Mittelstand gehört. 
Auch ist den im Wettbewerb m it den Sparkassen 
stehenden Gewerbetreibenden und ihren Vertretungen — 
entgegen den vom Centralverband des Deutschen Bank- 
und Bankiergewerbes beim Reichsrat gestellten Anträgen 
— ein Recht auf Herbeiführung eines solchen Rechts
mittelverfahrens nicht eingeräumt worden.

Es ist verständlich, daß in den Kreisen der Spar
kassen der Wunsch besteht, eine für sie derart vorte il
hafte Regelung als Abschluß der Entwickelung der vor
liegenden Frage zu betrachten’ ). Vom Standpunkte des

’ ) Allerdings wird in Nr. 225 der Berl. Börsen-Ztg. vom 
15. Mai 1928 von dem der Sparkassenorganisation angehörenden 
Herrn Dr. Heinz M a r q u a r d t  bereits ein Vorstoß zum 
Zwecke der Aenderung des § 1 Abs. 1 Nr, 7b der Verordnung 
vom 22. März 1928 unternommen: ungesicherte Kreditein
räumungen sollten steuerfrei nicht bloß in Höhe von 5 % der 
Einlagen im Depositen-Giro- und Kontokorrentverkehr, sondern 
in Höhe von 5% der g e s a m t e n  Einlagen der Sparkasse 
sein; nach der jetzigen Fassung würden die r e i n e n  Spar
kassen gegenüber den b a n k m ä ß i g  b e t r i e b e n e n  steuer
lich benachteiligt, während der Wille des Gesetzgebers doch 
gerade auf das Gegenteil gerichtet gewesen sei. Letzteres ist 
unzweifelhaft richtig: verwirklichen läßt sich dieser Wille des 
Gesetzgebers jedoch nicht auf dem von M a r q u a r d t  
empfohlenen Wege, sondern nur durch die nach wie vor zu 
fordernde Heranziehung der s p a r k a s s e n f r e m d e n  
P a s s i v g e s c h ä f t e  der Sparkassen zur Körperschaftsteuer.
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privaten Bankgewerbes muß demgegenüber Wert auf die 
Feststellung gelegt werden, daß die an anderer Stelle dieser 
Nummer wiedergegebene Verstam“ L J *  der Spitzen
verbände zur Verminderung und BCI J j 2 von We 
bewerbsstreitigkeiten sich, wie darin â ™ c k h c h  hervor
gehoben ist, auf den vorliegenden Frag plex n ie
erstreckt. In dem Aufsatze von Dr. v °  11 * e n t h a 1
im Bank-Archiv vom 1. Mai d. J. lsL^Lske,V'd ^
worden, daß der Begriff der „Gemeinnützigkeit als Steuer
befreiungsgrund im Laufe der Zeit eine gerechtfertigte 
Ausdehnung erfahren hat und einer den r,)„ i1,.e,r,Un£en del 
steuerlichen Gerechtigkeit sowie der er *2 eri finan- 
ziellen Interessen des Reichs entsprec cn. ®n Revision 
unterzogen werden muß. Diese Revision w ird sich auch 
auf eine Abänderung der vorliegenden Veror nung y t Sinne 
einer Herstellung gleicher Voraussetzungen ur die steuer
liche Erfassung der Gewinne aus bankmäßiger ätigkeit zu 
erstrecken haben, gleichviel ob dieselbe von prjvaten 
Banken oder öffentlichen Banken oder Sparkassen aus
geübt w ird3).

Lom bardgeschäfte.
Von Rechtsanwalt und Notar Georg Lenz«*1« Berlin,

Die letzten Skandalaffären haben wieder die Prage 
auftauchen lassen, was ein Lombardgeschäf *s 1 und w je 
es von ähnlichen Geschäften abzuzweigen ist. AnL nariisten 
verwandt mit dem Lombardgeschäft ist dasn  t andWih- 
geschäft, ja man kann sogar sagen, daß es eine Unterart V 
Pfandgeschäftes ist, und sich geschichtlich aus miti 
wickelt hat. Was aber ein Pfandleih geschält «s , 
weder in der Rechtsprechung, noch im Schrifttum r 
Soweit Definitionen gegeben sind, haben sie etwas zu aim ^  
von der jeweiligen Verkehrsauffassung abhängig6®- 
da die Entscheidungen z. T. sehr alten Datums sind, ^  
nachfolgenden Entscheidungen aber ziemlich k riti s 
ihnen anschlossen, so muß zunächst die Frage, was ^  
Pfandleihgeschäft ist, von neuem aufgerollt werden Utft 
dann die Grenzen gegenüber dem bankmäßigen Bombay, 
geschäft abzustecken und neu aufzuzeigen den unarakw 
derjenigen Geschäfte, die sich — sowohl von seiten ^  
Bankiers wie der Pfandleiher seit langem bekampn *u 
unrecht den Namen von Lombardgeschaften angeeignet 
hatten, ohne solche de jure zu sein. . , .. ,

Zuerst hat das Reichsoberhandelsgericht sich mit der 
Feststellung des Begriffes des Pfandleihers beschäftig* 
( S e u f f e r t  Band 34 Nummer 228 Seite 324). Dort W  
es auch eine Abgrenzung zwischen dem Pfandleihgeschaft 
und dem bankmäßigen Lombardgeschäft vorgenommen. 
Zum letzteren zählt es die Beleihung von Kreditpapieren, 
Edelmetallen oder Handelswaren, während es unter dem 
Pfandleihgewerbe versteht: das Beleihen auf Pfänder 
sonstiger A rt. Diese Begriffsbestimmung durch das Reichs
oberhandelsgericht ist jedoch zu eng, da auch zum I fand- 
leihgewerbe die Beleihung von Wertpapieren gehört. Dies 
ergibt sich klar aus dem § 10a des Pfandleihgesetzes in 
der durch A rtike l 41 des Ausfuhrungsgesetzes zum BGB. 
geschaffenen Fassung, und der von der Versteigerung von

51 t Rant Archiv" vom 15. April 1928 S. 275 wird von
3) Im " " 7 CrmVS im o n s o n  die steuerliche Privile

gierung 6 der^ Sparkassen damit zu rechtfertigen gesucht daß g erung der Sparkassen Allgemeinheit unrentable
KleinSriParu-?fen 7wanösanlageVorschriften in Kauf nehmen

HinWick .u l
d e 1 -

Pfändern spricht, die einen Börsen- oder Marktpreis haben. 
Da Sparkassenbücher, Pfandscheine und ähnliche 
Legitimationspapiere nicht zu den Wertpapieren zählen, 
hat deshalb auch das Reichsgericht in seinem Urteil vom 
12. März 1884 ( G r u c h o t  Band 28 Seite 1044 ff.) zu der 
Streitfrage Stellung genommen und hervorgehoben, daß 
F o r d e r u n g e n  nicht zum Gegenstände des Pfandleih
gewerbes gehören.

In seiner Entscheidung vom 26. 6. 1897 hat sodann das 
Reichsgericht {Reichsgerichtsentscheidung in Zivilsachen 
Band 39 Seite 350 ff.) gleichfalls zur Begriffsbestimmung 
des Pfandleihgewerbes Stellung genommen und hierbei 
auch anerkannt, daß die Verpfändung von Wertpapieren 
Gegenstand des Pfandleihgewerbes bilden können Im 
übrigen führt das Reichsgericht aus, daß im Pfandleih
betriebe nur bewegliche Gegenstände verpfändet werden 
könnten, und schließt hierbei die Verpfändung von Forde
rungen gleichfalls aus. Auf dieser Reichsgerichtsent
scheidung beruhen dann viele andere Entscheidungen des 
Reichsgerichts und der Oberlandesgerichte sowie auch die 
Ansichten im Schrifttum.

Die Reichsgerichtsentscheidung Band 39 Seite 350 ff. 
ist aber falsch, weil zu eng.

Tatsächlich hat der Preußische Gesetzgeber auch die 
Verpfändung von Forderungen, insbesondere namentlich 
solcher, die in Gestalt eines Legitimationspap,eres ver
körpert sind, also namentlich die Verpfandung von Pfand
scheinen, nicht nur im Auge gehabt sondern sogar aus
drücklich regeln wollen (Drucksache NummCr 30 des 
pr Herrenhauses der Session 1880/ 1). Dort ist auf
Seite 276 in der Justizkommission, der Juristen wie 
D e r n b u r g  und B e s e 1 e r angehort haben, zu § 1 die 
Frage aufgeworfen worden, ob denn auch der Ruckkaufs- 
L L i  m it  Pfandscheinen unter das Gesetz falle. Die 
hiergegen erhobenen Zweifel wurden dadurch beseitigt, daß 
dargelegt wurde, daß namentlich im Gebiete des 
l l  gemeinen Landrechts und des Französischen Rechts

” i l [ e i h a f t  zu d e n  b e w e g l i c h e n  S a c h e n

^ u “ erG b™ ei»ctan Sachen ist aus dem Preußischen 
l nü selber zu entnehmen. Danach aber gehören nach 
GeSet0ben Angeführten auch Forderungen zum Gegenstand

Pfandleihbetriebes.
m Pfandleihgewerbe und beim bankmäßigen

D>e im Läfte getätigten einzelnen Rechtsgeschäfte 
Lonahardgescha ^  ¡hrer jurist iSchen Konstruktion in 
unterscheiden bankmäßige Lombardeur auch
nichts, we* e b e -  w -  t ^  Edelmetalle, Wertpapiere

S ” Ä  bewegliche Sachen, in «and  au nehmen. 
und ”  . . , „kon Aon bankmäßigen Lombard-^  r , ' ,  , ■ j zwischen den bankmäßigen Lombard

per Unterschic p {and]eihgeschäften liegt nur in der 
(eschäften UI)d a n as bankmäßige Lombardgeschäft ist 
i r t  des Betne Nebengeschäft des Bankiers und wird nur 
Meistenteils ein N GrundgeSchäften des Bankiers betrieben 
Miben den ubngen^ 8 daß ^  Bank,er seine Tätigkeit
teilen iedocL kp°n Abschluß bankmäßiger Lombardgeschafte 
L iö lich  auf den a d » , cci,r ,fttum definieren
kchränkt. nenne, bankmäßigen Lombard-
Ih a lb  diese A rt, w - Bankgewerbe vorkommende Ge- 

^ h^̂ gCS von* Dariehen ^ege^ Verpfändung von Wert- 
¿ rUnn Edelmetallen und Kaufmannswaren.

f cre -1, T e x i s  in S t e n g e l s  Wörterbuch der 
V Vergleic C j  g 233 Entscheidung des Kammer- V a ltu n g  Band 2 Seite , Handbuch Band 3
&

Hch im Hinblick auf die M ündelsicherneu ^
erlassene Anlagezwangsvorschriften auferlegt smd  ̂ u
r e i c h l i c h  d u r c h  d i e  m i t  6 b e u e “  “
S i c h e r h e i t  v e r b u n d e n e n  g e s c h a t t l i c n e n  
t e i l e  a u f g e w o g e n , so daß es nicht auch noc 
.Kompensationen" auf steuerlichem Gebiete bedarl

™ 97 r  201; 6 E n d e m a n n Handbuch Band 3
Sl ht0«8 ff • Hanseatisches Oberlandesgericht Gewerbe- 

^Rand 25 Seite 536; S c h m a 1 e n b a c h , das Pfand- 
^  beweglichen Sachen und Wertpapieren un 

Lqu an ? , 5 , «-„idolberder Dissertationr e i c h l i c h  n“  , =, • e b e n d i e s e r  f u t u u , . -  beweglichen aacnen une
S i c h e r h e i t  vUer rbh „ d„d eenen  g e s c h ä f t l i c h e n  V o r -  a“  hr der Banken, Heidelberger Dissertation
t e i 1 e a u f g e w o7 e n so daß es nicht auch noch weiterer g jk jd *  das Lombardgeschäft in rechtsgeschicht-

V  Umwicklung. Heidelberger Dissertation 191U,
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B e r l i n e r  B ö r s e n k u r i e r  vom 10. 10. 1913
Nummer 476; E h r e n b e r g  1918 Band 2 Seite 38; 
C o s a c k  1920 Seite 263.

Hierzu sei bemerkt, daß ursprünglich sich das Lombard
geschäft nur auf Wertpapiere und Edelmetalle allein, nicht 
auch auf Kaufmannsware bezog.

Vergleiche James B r e i t ,  das Vinkulationsgeschäft, 
Tübingen 1908.

Selbst wenn ein Pfandleiher sich nur auf die Beleihung 
derjenigen Gegenstände beschränken wollte, die das bank
mäßige Lombardgeschäft m it sich bringt, so w ird er dadurch, 
auch wenn er eingetragener Kaufmann ist, noch nicht 
zum Bankier, weil die A rt und Weise seines Betriebes 
(Buchführung, Wechselverkehr, Anzahl der Angestellten, 
Börsenzulassung usw.) eben kein bankmäßiges ist. Aber 
umgekehrt, wenn das bankmäßige Lombardgeschäft Gegen
stände beleiht, die nicht in seinen Rahmen fallen, und dies 
gewerbsmäßig geschieht, zum Beispiel durch Beleihung von 
Automobilen oder Juwelen, so w ird der Bankier zum Pfand
leiher.

(Entscheidung des Hanseatischen Oberlandesgerichts 
vom 27. 2. 1927 Gewerbearchiv Band 25 Seite 536 Georg 
Co hn  bei E n d e m a n n ,  Handbuch Band 3 Seite 988.)

Eine Abgrenzung des bankmäßigen Lombardgeschäfts 
vom gewerbsmäßigen Pfandleihgeschäft hat bisher in der 
Rechtsprechung und Literatur zu keiner Schwierigkeit ge
führt. Dagegen sind in letzter Zeit Geschäftsformen auf
getaucht, die sich auch Lombardgeschäfte nennen, welche 
ich aber als u n e c h t e  L o m b a r d g e s c h ä f t e  be
zeichne, weil sie keinen bankmäßigen Betrieb bedingen.

Hierzu ist folgendes zu bemerken:
Da der Pfandleiher für die Aufbewahrung und Er

haltung des Pfandes außer den Zinsen keine besonderen 
Gebühren verlangen darf, beschränkt er sich häufig auf die 
Annahme von Pfändern, die keinen besonders großen 
Raum einnehmen. Sperrige Güter anzunehmen, lohnt 
sich nicht für ihn wegen der zu hohen Raummiete, die 
durch die Zinsen nicht gedeckt wird.

Das Pfandleihgewerbe hat sich nun aber in den letzten 
30 Jahren in hohem Maße wirtschaftlich geändert. Während 
früher die dort aufgenommenen Darlehne lediglich der 
Befriedigung des Konsumptiv-Kredites dienten, werden sie 
jetzt auch zur Befriedigung des Produktiv-Kredites in An
spruch genommen. Der kleine Arbeiter ist keineswegs 
mehr ein besonders häufiger Kunde des Pfandleihers. Dies 
ergibt eine Statistik des Staatlichen Leihamts in Berlin. 
Danach befinden sich unter den Verpfändern des Staat
lichen Leihamtes:

1913 1920 1924 1026

a) Handwerker und 
Gewerbetreibende 60,2 o/# 43 % 34 •/, 12,91 +  20,35

b) Arbeiter........... 0.7 °/o 2 °/o 10,8%
=  33,26.% 

4,73 %

Im Oktober 1892 befanden sich zum Beispiel beim 
damaligen Königlichen Leihhaus unter 3000 Pfandgeschäften 
1815, welche mit Handwerkern, Gewerbe- und Handels
treibenden abgeschlossen waren.

M it dieser Veränderung im Pfandleihgewerbe trat 
natürlich auch eine Vergrößerung des Kreises derjenigen 
Sachen in Erscheinung, welche bei dem Pfandleiher zum 
Versatz kamen. Insbesondere kam auch Kaufmannsware, 
die der kleine Gewerbetreibende zum Zwecke der Be
friedigung eines raschen Kredits verpfändete, die aber der 
Bankier wegen der Geringfügigkeit des Objektes nicht 
belieh, zum Leihhaus. War nun diese Ware von größerem 
Umfange, so hat der Pfandleiher häufig eben wegen der 
Kosten für die Aufbewahrung sie nicht annehmen können.

Dieses Bedürfnis des Publikums einerseits und der Un
möglichkeit andererseits, daß die Pfandleiher derartige

Sachen annahmen, haben nun die sogenannten unechten 
Lombardgeschäfte ausgenutzt. Diese unechten Lombard
geschäfte sind kurz vor Beginn des Krieges, namentlich in 
den großen Städten, aufgeblüht. In Berlin gab es im Jahre 
1907 nur 26 davon, im Jahre 1913 waren es schon über 50 
(vergleiche auch D r. L o r e n z  Z a c h ,  in der Zeitung 
„Germania“ vom 16. 4. 1914). Diese unechten Lombard
geschäfte hatten nun zu den verschiedensten Unzuträglich
keiten geführt, und auch zur Einleitung gesetzgeberischer 
Maßnahmen, die jedoch durch den Ausbruch des Krieges 
nicht ausgeführt wurden. Diese unechten Lombardgeschäfte 
betrachteten sich nämlich nicht als Pfandleihgeschäfte und 
betrieben ihr Gewerbe, ohne daß sie eine Erlaubnis gemäß 
§§ 34, 38 der Gewerbeordnung hatten. Sie nannten sich 
Lombardgeschäfte, obwohl sie gar keine Bankgeschäfte 
waren. Sie hielten sich auch nicht an die Bestimmungen 
des Pfandleihgesetzes, erkannten weder die dortigen Zins
beschränkungen an, noch vor allen Dingen die Verbote des 
Gesetzes, außer den Zinsen nichts mehr fü r die A u f
bewahrung und Erhaltung der Pfänder zu nehmen. Sie 
sicherten sich gegenüber dem Verpfänder durch formular
mäßige Verträge, die sie unterschreiben mußten. Die von 
ihnen gewährten Darlehen liefen nur 3 Monate, während 
im Frieden das Pfandleihdarlehn 6 Monate lief, Zur 
Sicherheit nahmen sie außerdem noch von Darlehnsnehmern 
Wechsel. Ih r Hauptgeschäft bestand aber darin, daß sie 
zu ihrer Sicherheit Pfänder annahmen, und zu diesem 
Zwecke sie erst bei sich selber einlagerten. Diese Lager
spesen waren der Hauptverdienst an dem ganzen Lombard
geschäft. Der Zinssatz war ein geringerer allerdings als 
bei den Pfandleihern, nämlich 6 pCt. per anno, dagegen 
waren die Lagerspesen sehr erhebliche. Hierin liegt schon 
ein wichtiger Unterschied zwischen den bankmäßigen 
Lombardgeschäften und dem unechten Lombardgeschäft. 
Her bankmäßige Lombardeur w ill verdienen und verdient 
auch, jedoch nur an dem Lombardzins. Der unechte 
Lombardeur verdient zunächst und in erster Linie durch 
die Einlagerung. Meistenteils ließen sich diese unechten 
Lombardgeschäfte außerdem auch eine „Abschluß
provision" von 1 Yi bis 2 pCt. geben.

Es soll sogar vorgekommen sein, daß diese unechten 
Lombardgeschäfte ihre Kunden durch Reisende acquiriert 
haben. Wie diese Bedingungen der unechten Lombard- 
geschäfte sind, ergibt ein Fall, den das Reichsgericht ent
schieden hat (siehe Juristische Wochenschrift 1908 
Seite 142).

Der Herr Polizeipräsident von Berlin hat deshalb aus 
diesen Gründen auch bereits 1913 Maßnahmen treffen

wollen. Aktenzeichen — L---—— •
65. IX. b. 13.

Es hat auch eine Beratung der in Betracht kommenden 
Gewerbetreibenden auf Anregung des Herrn Polizei
präsidenten am 22. 9. 1913 stattgefunden und zwar bei der 
Handelskammer zu Berlin. Sie haben zu einem Resultat 
nicht geführt. Man sah nur ein, daß diese unechten 
Lombardgeschäfte ihre Existenz der Tatsache verdankten, 
daß es den Pfandleihern nicht erlaubt war, für sperrige 
Güter besondere Zuschläge zu verlangen. Und es wurde 
deshalb auch vom Berliner Polizeipräsidenten insoweit eine 
Abänderung des Pfandleihgesetzes befürwortet. Auch die 
Handelskammer in Köln hatte im Jahre 1914 beim 
Deutschen Handelstag die gesetzliche Regelung dieser un
echten Lombardgeschäfte beantragt.

Die Schwierigkeiten in der Abgrenzung des unechten 
Lombardgeschäfts vom bankmäßigen Lombardgeschäft und 
die Möglichkeit, das unechte Lombardgeschäft dem Pfand
leihgeschäft gleichzustellen, sind insbesondere auch zu
rückzuführen auf die Begriffsbestimmung der Handels- 
resp. Kaufmannsware, die ja zum Gegenstand des bank
mäßigen Lombardgeschäftes gehört.

Eine scharfe Abgrenzung des unechten Lombard
geschäftes vom echten und die Unterstellung des Ersteren 
unter das Pfandleihgeschäft ist aber keineswegs schwierig- 
Zwischen dem bankmäßigen Lombardgeschäft und dem 
unechten Lombardgeschäft bestehen folgende Unterschiede:
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I. Der Bankier beleiht jederzeit jede der drei im 
Lombardgeschäft vorkommenden Pfandgattungen: Edel
metalle, Wertpapiere und Kaufmannsware.

Das ergibt sich auch aus § 13 des Reichsbankgesetzes.
Der unechte Lombardeur legt keinen Wert auf die Be

leihung von Edelmetallen und Wertpapieren, da ja durch 
diese erhebliche Lagerkosten nicht entstehen Und hier der 
unechte Lombardeur nur an den verhältnismäßig geringen 
Darlehnszinsen verdient,

II. Für das bankmäßige Lombardgeschäft ist das
Darlehnsgewähren das wesentliche und die Einlagerung 
nur M itte l zum Zweck.

Für den unechten Lombardeur ist das Darlehn- 
gewähren Nebensache und das Einlagern Hauptsache — 
er ist lediglich Lagerhalter; er hat als solcher e;n gesetz
liches Pfandrecht nach HGB. und wird durch die vertrags
mäßige Verpfändung der eingelagerten Sache Pfandleiher. 
Dies sogar dann, wenn er sich überhaupt keine Zinsen ge
währen läßt.

M it Recht hat das Kammergericht in seiaer Ent
scheidung vom 27. 12. 1906 — R e g e r  27, 370 darauf 
hingewiesen, daß in diesem Falle die Zinsen im Lagergelde 
liegen. Er w ird deshalb zum Pfandleiher, weil gas Ge
währen von Darlehen überhaupt nicht zum Betriâ  eines 
Lagerhalters gehört, wobei natürlich nichts dagegen ejn- 
zuwenden ist, wenn der Lagerhalter das eingelagê e Qut 
hin und wieder bevorschußt, nur darf das nicht gawerks- 
mäßig geschehen.

Die nachfolgende Tabelle über Spesen von 3 j ajjre 
1914 abgeschlossenen Lombardgeschäften ergeben folgen{j cs 
Bild, wobei bemerkt sei, daß die Geschäfte auf £jrej 
Monate liefen.

Gegenstand Tax
wert

RM

Dar
lehn

RM

Zinsen 
auf 

3 Mo
nate 
RM

LagerungS" 
u. Verwal-

tungsspesen
(ohne Trans
portkosten)

RM

Neun Mille Zigarren 530.- 250.- 3.75 29.95
Fünf Mille Zigarren 335.- 175.- 2.60 25.55
Klavier................. 250.- 150.- 2.25 22.40

a u T a fv inn  
a) de* 0atc 

t j des 
Hand
lers

33.70 
28. IR 
24.65

Man sieht also aus der Aufstellung zweierlei; eia- 
hätte voraussichtlich kein Bankier ein derartiges GescW 
bei dem er selber für die Einlagerung des Gutes hatte SQt ' 
tragen müssen, und bei dem es sich um so geringe Ubjel« 
handelt, abgeschlossen, zumal da ja ein einzelnes Klav^  
nicht als Kaufmannsware anzusprechen ist, und sodann 
gibt sich aus der Aufstellung, daß der Bruttoverdienst ' 
Lombardhauses um das 3fache denjenigen Betrag übtt 
steigt, den er nehmen durfte, wenn er konzessionier^ 
Pfandleiher wäre.

I I I .  Auch vom Standpunkt des Verpfänders aus ge 
sehen, unterscheidet sich das bankmäßige Lombardgeschäfj 
vom unechten Lombardgeschäft,

Beim bankmäßigen Lombardgeschäft oder beim Pfand, 
leihgeschäft kommt es dem Verpfänder nur darauf an, e;n 
Darlehn zu erhalten und zu d i e s e m  Zweck übergibt er
das Pfand. .

Beim unechten Lombardeur w ill er auch nur ein Har. 
lehn erhalten. Hier w ird aber die Uebergabe und Ein
lagerung des Pfandes zur Voraussetzung des ganzen

Daraus folgt, daß eine Gleichstellung des unechten 
Lombardgeschäftes mit dem bankmäßigen Lombardgeschaft 
nicht möglich ist. , ,

Tatsächlich kommt die ganze Verwechslung nur daher 
wed die unechten Lombardgeschäfte sich den Namen eines 
Lombardgeschäft angeeignet haben Sie sind nichts anders 
als Pfandleihgeschäfte und deshalb konzessionspflichtig.

Um noch einen weiteren Unterschied zwischen beiden 
Geschäftsarten hervorzukehren, sei auch auf die Begritts- 
bestimmung des Wortes „Kaufmannsware hingewiesen.

Eine genaue Festlegung des Begriffs „Kaufmannswäre" 
ist kaum möglich. Auch gebrauchte Sachen können unter 
Umständen Kaufmannsware werden. Man denke zum 
Beispiel an Lumpengroßhandlungen, Antiquitäten
sammlungen usw.

Bei dem bankmäßigen Lombardgeschäft handelt es sich 
meistenteils um Roh- oder Halbfabrikate, selbstverständlich 
sind auch Fertigfabrikate nicht ausgeschlossen. Beim un
echten Lombardgeschäft jedoch handelt es sich meistenteils 
um fertige Waren.

Ein weiterer Unterschied:
Das bankmäßige Lombardgeschäft beleiht meistenteils 

Ware, die sich noch auf dem Transport befindet, soge
nannte rollende Ware, durch Konossamente, Warrants, 
Frachturkunden, oder aber es findet Beleihung der ruhenden 
Ware statt; diese befindet sich dann meistenteils in großen 
Speichern (Silo) oder sonstigen Lagerräumen, die m it den 
Geschäftsräumen des Verpfänders gar nichts zu tun haben. 
M it anderen Worten: Beim bankmäßigen Lombardgeschäft 
ist der Pfandgläubiger meistenteils nur mittelbarer Besitzer 
der Ware und die Verpfändung erfolgt durch Uebertragung 
des mittelbaren Besitzes auf ihn. Beim unechten Lombard
geschäft wird aber der Gläubiger unmittelbarer Besitzer. 
Er hat die Ware nicht irgendwo liegen, sondern lagert sie 
bei sich selbst, und es muß erst, um eine Verpfändung her
beiführen zu können, eine Einlagerung bei ihm vor sich

gehen^ch ^  ^  j atsacjjCi daß früher einmal die Pfand
leihgeschäfte dem Bedürfnis der ä r m e r e n  Bevölkerung 
Renten kann ein Unterscheidungsmerkmal zwischen Pfand
leiher und dem unechten Lombardgeschäft nicht her
genommen werden. „  , _

(Vgl. OLG. Dresden vom 3. 1. 1912, Gewerbearchiv 12,
§ 454 — R e g e r  33,33.)

Es fragt sich nun, ob eine Ausdehnung des Pfandleih
gesetzes auf die unechten Lombardgeschäfte erforderlich
und zweckmäßig ist. , „  . . .

Wie bei den Verhandlungen vor der Handelskammer 
im Jahre 1913 zum Ausdruck kam, werden durch die Ver- 
fändunffen von Waren bei unechten Lombardgeschaften 

häufig nicht nur die Verpfänder geschädigt, sondern auch 
deren Lieferanten. Es war häufig vorgekommen, daß die 
0 - * kurz vor dem Konkurse standen, nicht
Vel p ipffndleiher gingen, um ihre Ware zu verpfänden. 
?vm unterblieb, weil sie befürchteten, daß der Pfandleiher 
2 Annahme dieser Pfänder ablehnte; denn er lief Gefahr, 
T ß  im Falle eines betrügerischen Konkurses der Konkurs- 
° ü Iter mit Hilfe der Polizeibehörde die Waren aus seinen
Pfandbüchern feststellen konnte.
Fla n lo Ware ging deshalb zum unechten Lombardeur, der 

K o n Ä r s c h r i l t e n .  die für das Pfandleih4ewerbc 
ja aen ^  indem er keine Konzession nach-
^ h t e ”  ohne daß die Gewerbepolizei die Schließung der

BetriHe DeutsHie^Pfandleihgesetzgebung hat drei Ziele im

AUf )  Schutz des Verpfänders (Reichsgericht Band 87

ui Verhütung von hehlerischem Erwerbe 
b Wirtschaftliche Sicherstellung des Pfandleihers, um 
C) Ihn von wucherischer Ausbeutung seines Geschäfts

Füi X n aGc” etaäebar schied «an de, Bankier als Ge-

^ r r i o T i d a m e ,  Band 61 Seite 169111
L n  wollte deshalb den Bankier den Kontrollvor- 

. ,  ¿es Pfandleihers nicht unterwerfen. Die Gefahi
thrift , .  .gehen jr rwerF)es beim unechten Lombard
s ' usfte ist aber durchaus keine geringere als beim Pfand- 
G ck Schon in dem oben erwähnten Schreiben des Ber- 

Polizeipräsidenten heißt es mit Bezug auf die un- 
Lombardgeschäfte:

, Fs scheint sich hier häufig um Schiebungen zu han- 
\  w0für auch der Umstand spricht, daß eine Anzahl
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der Geschäftsinhaber mit den Strafgesetzen in Konflik t ge
kommen sind."

Und weiter heißt es dort:
„Es ist auch festgestellt, daß gerade in sogenannten 

Lombardgeschäften eine ganze Reihe von Eigentumsver
brechern ihre besten Helfer und Abnehmer gefunden hat.

M it Rücksicht auf die oben gekennzeichnete, und deut
lich zum Ausdruck gelangte Tendenz der Pfandleihgesetze 
w ird man deshalb in der Auslegung des Begriffes der Pfand
leiher möglichst weit gehen müssen und diese unechten 
Lombardgeschäfte, welche nichts anderes als verdeckte oder 
verschleierte Pfandgeschäfte sind, den Pfandleihgeschäften 
gleichstellen.

Die Spielarten von Geschäftsformen, die sich als ver
deckte Pfandleihgeschäfte darstellen, sind ja nicht gering. 
Ich verweise auf die Entscheidung des Oberlandesgerichts 
München vom 9. März 1881, bei R e g e r  Band 1 Seite 122, 
Jur. Wochenschrift 1908 Seite 142, S t a u b  Anmerkung 3 
zu § 416 (Lagerhalter), Gewerbearchiv Band 7 Blatt 589 
(Pfandvermittler).

A lle  diese Entscheidungen lassen die Tendenz er
kennen, daß die Gerichte jeder Umgehung gegen § 3 des 
Pfandleihgesetzes, welcher dem Pfandleiher verbietet, außer 
den Zinsen irgend eine andere Vergütung zu nehmen, mit 
aller Schärfe entgegentreten, mag dies nun in Form des 
unechten Lombardgeschäfts, oder der Lagerhalterei, ja so
gar des Speditionsgeschäftes geschehen.

(Gewerhearchiv Band 6 Seite 425 — Gewerbearchiv 
Band 24, 377 — Gewerbearchiv Band 15 Seite 278.)

Endlich verweise ich auf die Ausführungen in den Ge
setzesmaterialien zur Novelle zur Gewerbeordnung von 
1879. Dort ist zu ersehen, daß Ende der siebziger Jahre 
ungefähr dieselben Verhältnisse wie jetzt vorhanden waren, 
daß damals die beliebteste Form der verschleierten Pfand
leihgeschäfte die Rückkaufsgeschäfte waren, welche dann 
durch die genannte Novelle völlig dem Pfandleihgeschäfte 
gleichgestellt wurden.

M it Recht hat deshalb das Kammergericht in einer un
gedruckten Entscheidung vom 6. 5, 1915 — 23, U. 2125/14 — 
wie folgt entschieden: Ein Kaufmann, der sich als Inhaber 
einer „Lombardbank- und Lagerspeicherei“  bzw. eines 
„Lombard- und Lagerhauses“ bezeichnete, hatte auf Möbel 
Darlehne gewährt. Das Kammergericht stellte fest, daß 
das Unternehmen konzessionspflichtig im Sinne des § 34 
GO. sei, und sagt: „es kann nicht im Sinne der Pfandleih
bestimmungen liegend angesehen werden, daß denjenigen 
Pfandleihern, welche die vorgeschriebene Erlaubnis nicht 
einholen, irgendwelche Erleichterung des Betriebes gewährt 
werden sollte.“

D ie  W ährung srefo rm en  in  den Balkanstaaten.
Griechenland — Rumänien — Jugoslavien — Bulgarien.
Von Dozent Dr. jur, und Dr. rer. pol. Richard Kerschagl, Wien.

Die in den vergangenen Jahren in G r i e c h e n 
l a n d  vorgenommenen Versuche, die Währung zu 
stabilisieren, hatten zu keinem Erfolg geführt. So
wohl im A p ril 1922 als im Januar 1926 hatte 
Griechenland das sogenannte R a s i n sehe Ex- 
periment nachgeahmt und jedesmal eine Zwangs
anleihe auf die Hälfte des damaligen Notenumlaufes 
durchgeführt. Diese Maßnahmen hatten jedoch 
keinen dauernden Erfolg, da die Notenbank immer 
wieder durch den Staat, und zwar hauptsächlich für 
Zwecke der Flüchtlingsfürsorge, in Anspruch ge
nommen wurde. Der letzte veröffentlichte Stand 
der Griechischen Nationalbank vom 30. September 
1927 — seitdem sind keine Stände mehr veröffent
licht worden — zeigt, bei einem Notenumlauf von

rund 5 Milliarden Drachmen und Giroguthaben von 
rund 3 Milliarden Drachmen, Staatsschulden unter 
verschiedenen Titeln von rund 6 Milliarden. Der 
Kurs der Drachme, der im Januar 1925 durchschnitt
lich 271 Drachmen für 1 Pfund betragen hat, war im 
August 1926 auf rund 432 Drachmen für 1 Pfund 
zurückgegangen. Schließlich gelang es Anfang 1927, 
einen Kurs von 360—380 Drachmen für 1 Pfund zu 
halten. Die griechische Regierung wandte sich 
anfangs 1927 an den Völkerbund und in seiner März
session 1927 hatte das Finanzkomitee des Völker
bundes das Sekretariat ersucht, möglichst ein
gehende Informationen über die finanzielle Lage 
Griechenlands zu sammeln. Diese Informationen 
wurden unter Leitung des Generalsekretärstellver
treters A  v e n o 1 eingeholt und auf Grund dessen 
am 14. Juni 1927 von der griechischen Regierung an 
den Generalsekretär des Völkerbundes das Ersuchen 
gerichtet, der Aufnahme einer Anleihe von 
höchstens 9 Millionen Pfund grundsätzlich zu
zustimmen und die für die Finanz- und Währungs- 
Sanierung Griechenlands erforderlichen Projekte im 
Einvernehmen mit der griechischen Regierung aus
arbeiten zu wollen. Am 15. September wurde eine 
Konvention zwischen dem Völkerbund und der 
griechischen Regierung durch den griechischen 
Finanzminister C a l a n d a r i s  unterzeichnet, 
welche die zu treffenden Maßnahmen in allen 
Einzelheiten festlegte. Der Bericht hierüber wurde 
am 21, September den Mitgliedern des Völker
bundes und den Delegierten zur Völkerbund
versammlung übermittelt. Am 27. Oktober 1927 
wurde zwischen der alten Griechischen National
bank und dem Staate ein Uebereinkommen, be
treffend den Verzicht dieser Bank auf das Noten
privileg und die Uebertragung dieses Privilegs an 
eine neue Notenbank beschlossen; diese Konvention 
sowie die inzwischen ausgearbeiteten Statuten der 
neuen Notenbank erhielten durch Beschluß des 
Ministerrates und Gegenzeichnung des Präsidenten 
der griechischen Republik m it dem 10. November 
1927 Gesetzeskraft. Das Uebereinkommen vom 
15. September wurde vom griechischen Parlament 
am 10. November 1927 ratifiz iert. Am 7. Dezember 
1927 hat das Finanzkomitee des Völkerbundes von 
der erfolgten Ratifikation dem Rate Bericht erstattet 
und derselbe hat am 9. Dezember 1927 diesen 
Bericht zur Kenntnis genommen und konstatiert, 
daß unverzüglich alle Schritte zur Durchführung 
des vom Völkerbundrat bewilligten Planes und zur 
Aufnahme einer Anleihe zu unternehmen seien.

Diese Anleihe wurde am 31. Januar 1928 auf
gelegt und in nachfolgender Weise begeben: Die 
Gesamthöhe der Anleihe, zu der der Völkerbund 
Griechenland ermächtigt hatte, beträgt 9 M illionen 
Pfund. Sie zerfällt in zwei Tranchen: In einen 
Betrag von 4 070 960 £ (entsprechend 19 811327 $), 
der sogenannten englischen Tranche, und in einen 
Betrag von 17 000 000 $, der sogenannten amerika
nischen Tranche. Beide Tranchen waren zu_ den 
gleichen Bedingungen, das ist 40jährig m it einem 
Emissionskurs von 91 pCt., einer Bruttoverzinsung 
von 6 pCt. und einer Nettoverzinsung von 6,65 pCt. 
begeben. Von der englischen Tranche übernehmen 
Italien und Schweden zusammen 700 000 £ (davon 
Italien 400 000 £), Von der amerikanischen Tranche 
übernimmt die Schweiz einen Teilbetrag von 
2 000 000 $. Die Anleihe war ein großer Erfolg und
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wurde stark überzeichnet. Der noch ausstehende 
Restbetrag wird später durch eine noch zu er
wähnende amerikanische Anleihe zu besonders 
günstigen Bedingungen aufgebracht werden.

Von der Anleihe wird der dritte Teil, also 
3 000 000 £, zur Stabilisierung der Drachme ver
wendet. Beim heutigen Kurs entspricht dies etwa 
1,1 M illiarden Drachmen, also rund einem Fünftel 
des Notenumlaufes. Der erforderliche Mehrbetrag 
an Devisen soll durch Uebernahme der ent
sprechenden Aktiven der alten Nationalbank sowie 
durch die Kapitalemission der neuen Notenbank 
gedeckt werden.

Der Bericht der Finanzsachverständigen lautet 
dahin, daß es unzweckmäßig sei, die alte
Griechische Nationalbank zu reformieren, sondern 
daß man lieber eine völlig neue Notenbank gründen 
soll. Die neue Bank von Griechenland übernimmt 
den Barschatz der alten Griechischen Nationalbank 
sowie alle anderen Aktiven, soweit sie zur Deckung 
des Notenumlaufes sowie jener Verbindlichkeiten, 
welche in A rt. 3 der Konvention aufgezählt sind, 
in Betracht kommen. Die neue Bank besitzt ein 
Aktienkapital von 400 000 000 Drachmen, eingeteilt 
in 80 000 Aktien zu je 5000 Drachmen. Die Ge
schäfte, zu denen die Bank berechtigt ist, sind in 
A rt. 55, diejenigen, zu denen sie nicht berechtigt 
ist, in A rt. 56 der Statuten namentlich aufgezählt. 
Die Bank hat gemäß A rt. 61 der Statuten eine 
Mindestdeckung von 40 pCt, in Gold oder gold
wertigen Devisen für ihren Notenumlauf, zuzüglich 
der sofort fälligen Verbindlichkeiten, zu halten. 
Die Bank ist gemäß Art. 5 ihrer Statuten ver
pflichtet, ihre Noten in goldwerten Devisen, welche 
jeweils im Amtsblatt bekanntgegeben werden, ein
zulösen, jedoch nicht unter einem Betrag von 
10 000 Drachmen. Die Stabilisierungsrelation wird 
durch Dekret bekanntgegeben werden. Hervor
zuheben ist, daß auf Grund des Notenbank- 
öesetzes die neue Notenbank, welche ein Privilegium 
bis zum Jahre I960 erhalten hat, dieses Privilegium 
sofort verliert, wenn es ihr nicht gelingt, die 
Währung stabil zu erhalten. Erwähnenswert ist 
auch noch, daß bei Gelegenheit der Notenbank
reform alle griechischen Kommerzbanken zur Au f
stellung von Monatsbilanzen und Bekanntgabe der
selben ’ an das Finanzministerium verpflichtet 
wurden, wobei die betreffenden Bestimmungen dem 
diesbezüglichen italienischen Gesetz nachgebildet
sind.

Noch nicht völlig geregelt ist das Verhältnis der 
alten zur neuen Bank. Die alte Griechische 
Nationalbank behält das Recht, alle kommerziellen 
Geschäfte weiterzuführen, zu denen sie auf Grund 
ihrer alten Statuten berechtigt war Sie hat 
darüber hinaus, gewissermaßen als Entschädigung, 
noch ein Hypothekarprivileg erhalten, indem im
Juni 1927 eine „Nationale Hypothekenbank von 
Griechenland“ gegründet wurde, deren Kapital von

M illio n e n  Drachmen zur Ganze von der 
G riechischen N ationa lbank gezeichnet w urde und 
deren G ouverneur der V izegouyerneur der G rie 
chischen N ationa lbank, deren V izegouverneur aber 
ein D ire k to r der G riechischen N ationa lbank wurde. 
D ie neue G riechische Notenbank, ^ e l?he\ ,  ZT  
U ntersch ied von der G riechischen Nationalbank, 
Bank von G riechenland heißt, hat m it c cm age 
ih re r form ellen Gründung, gemäß den bezüglichen

Bestimmungen des Gesetzes, den Notenumlauf der 
alten Nationalbank sowie die als Notendeckung an
zusehende Post zu übernehmen. In welcher Weise 
diese Aktion durchgeführt worden ist, läßt sich 
heute nicht beurteilen, da die Griechische National
bank ihren letzten Stand am 30. September 1927, 
die neue Bank von Griechenland aber überhaupt 
noch keinen Ausweis veröffentlicht hat. Die 
öriechischen Blätter berichten in den letzten Tagen 
des Februar, daß die abschließenden Verträge 
zwischen der Griechischen Nationalbank und dem 
Staate" betreffend alle noch schwebenden Fragen, 
bis Ende Februar endgültig geregelt und unter
schrieben werden sollen.

Eine außerordentliche Generalversammlung der 
Griechischen Nationalbank soll m it 29 Februar die 
ihr vorzulegenden Konventionsentwurfe annehmen.
T«,«zischen ist am 17. Februar d. J. H. C.Inzwischen y s e n  ^  ^  ßank y(m

Griechenland ernannt worden.
Auch die Frage der neuen Währungseinheit 

ist roch keiner endgültigen Regelung zugeführt 
«mrden Die Drachme steht derzeit auf einem Kurs 
Inn rund 366 Drachmen für 1 Pfund das wäre 
I «  _ct ihres Vorkriegswertes. Der frühere grie
chische" Finanzminister C o f i n a s  hat angekündigt, 
d R in bezug auf die Technik der Wahrungs- 
ctahilisierung das belgische Beispiel befolgt werden 
soHe Man nimmt daher an, daß eine Zusammen
legung von 10 oder 20 alten Einheiten zu einer 
neuen Einheit geplant sei und keinerlei Versuche 
Gemacht werden sollten, etwa ein höheres als das 
gegenwärtige Kursniveau zu erreichen.

Als Voraussetzung für die Aufnahme der Volker- 
Ktmdanleihe Griechenlands und der griechischen 
Sanierungsaktion überhaupt, wurde, neben der 
P iindung einer neuen Notenbank und der end
gültigen Lösung der Frage der griechischen Flücht
linge aus Kleinasien, die Regelung der griechischen 
Auslandsschulden bezeichnet. Das Volkerbund- 
".rngramm glaubt annehmen zu können, daß von den, 
d e r Regierung nach Ueberweisung von 9 Millionen 
Pfund an die neue Bank von Griechenland ubrig- 
u 1 ih enden 6 Millionen Pfund, etwa die Hälfte zu- 
S c h  des aus der Flüchtlingsanleihe von 1924 SS vorhandenen Saldos genügen dürfte, um ge
nügend Arbeitsgelegenheiten und prodidriive An- 
faken für eine dauernde Betätigung der Flüchtlinge 
„ f  schaffen und das Budget von dieser Haupt- 
ansgabe zu entlasten. Dies ist heute nahezu zur 
Gänze durchgeführt. Am 19. A pril 1927 wurde em 
Übereinkommen mit England erzielt, m welchem 
England auf jede Vergütung für das seinerzeit ge
lieferte Kriegsmaterial verzichtet, die durch eng

s te  Truppen angerichteten Schaden vergütet und 
schließlich nur mehr einen Schuldensaldo von 
?1 411450 £ festsetzte, der innerhalb 62 Jahren m 
öleichen Halbjahresraten bis 1987 zu tilgen sei 
Große Schwierigkeiten machte die Regelung mit 
Frankreich, welches ursprünglich auf keinerlei 
Abstriche der Schulden eingehen wollte. Inzwischen 
wurde jedoch ein prinzipielles Übereinkommen 

■A Amerika erzielt, welches darauf beruht, dall, 
M c ”  wie gegenüber England, innerhalb »on 
62 Jahren in Halbjahresraten eine wesentlich 
reduzierte Summe gezahlt werde.

Nunmehr ist auch von der griechischen Kammer 
am 27. Januar d. J. ein Gesetzentwurf genehmigt
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worden, der die Regelung der bereits erwähnten 
amerikanisch-griechischen Schulden und Anleihe 
bezweckt. Die von Amerika erhaltenen Summen 
werden auf 15 Millionen $ festgesetzt und bis 15. De
zember 1922 m it 4 y* pCt. verzinst, was einem 
Kapital von 18 127 922 Dollars gleichkommt, ein
schließlich der Verzinsung zu 3 pCt., bis zum 
31. Dezember 1927. Sofort hat die griechische 
Regierung 2922 $ zu zahlen, den Rest in Jahres
raten, so daß die letzte Rate am 31. Dezember 1989 
fällig ist. Dieses am 18. Januar 1928 in Washington 
abgeschlossene Abkommen unterliegt noch der Zu
stimmung des amerikanischen Kongresses. Ferner 
wird durch dieses Abkommen das Verbot der 
Auflage griechischer Anleihen in Amerika auf
gehoben und man hofft, noch weitere bedeutende 
Anleihen auf dem amerikanischen Markte unter
zubringen. Griechenland verzichtet auf die ihm 
vom 10. Februar 1918 noch zustehenden Rest
kredite, Amerika hingegen stellt Griechenland 
12 167 000 $ zu 4 pCt. auf 20 Jahre zur Verfügung, 
welche ebenso wie die englische und amerikanische 
Tranche unter Kontrolle der internationalen Finanz- 
kommission ein Vorrecht auf die hierfür ver
pfändeten Einnahmen hat. Nunmehr gab auch 
Frankreich nach und schloß am 7. Dezember 1927 
einen Vertrag zur Regelung der Vorkriegsschulden 
mit Griechenland.

Die griechische Schuld soll sich Frankreich 
gegenüber auf 664 Millionen Goldfranken belaufen, 
die griechische Forderung dagegen auf 468 Millionen 
Goldfranken, so daß ein Guthaben von 196 M illionen 
Goldfranken verblieb, das auf 180 M illionen Gold
franken ermäßigt wurde. Die endgültige Regelung 
ist, da der Schiedsgerichtsspruch in der franzö
sischen Kriegsmateriallieferungsfrage noch aussteht, 
noch nicht erreicht. Griechenland beansprucht eine 
Kürzung dieser Summe der Lieferungen um 70 pCt., 
was dann zu einem Guthaben Griechenlands Frank
reich gegenüber führen würde.

Der Völkerbund hat im. griechischen Sanierungs
programm nach österreichischem Muster ein 
Normalbudget vorgesehen, wonach die Ein- und 
Ausgaben 9 M illiarden Drachmen pro Jahr nicht 
übersteigen sollen. In dieser Summe ist der Dienst 
der Tilgung sowohl der griechischen Kriegsanleihe 
als der Völkerbundanleihe bereits inbegriffen. Die 
griechische Regierung verpflichtet sich zur Au f
rechterhaltung des Gleichgewichtes ihres Budgets, 
zur Veröffentlichung ihrer Kassenausweise und zur 
Begrenzung des Betrages ihrer kurzfristigen A n
leihen.

Weniger weit vorgeschritten als in Griechen
land sind heute die Stabilisierungsbestrebungen in 
R u m ä n i e n .  Die seinerzeitigen Konventionen 
vom 19. Mai 1925, welche m it dem 1. Januar 1926 
in K ra ft getreten sind, sind praktisch als zu weit
gehend nicht durchgeführt worden. Es sollte 
ursprünglich innerhalb von 15 Jahren die gesamte 
Schuld des Staates an die Bank getilgt und nur im 
schlimmsten Falle diese Frist auf 20 Jahre ver
längert werden. Inwieweit dieses Ziel heute als 
erreichbar bezeichnet werden kann, muß dahin
gestellt bleiben. Jedenfalls ist es praktisch ge
glückt, die Kontingentierungsbestimmung einzu
halten, daß nämlich die Bank über ihre am 
31. Januar 1924 erreichte Umlaufshöhe von 19 M il
liarden Lei nur insoweit Banknoten ausgeben darf,

als diese Neuemissionen durch einen Goldzuwachs 
von Ys des neuausgegebenen Nennbetrages gedeckt 
erscheint. Auch ist die Kapitalsvermehrung von 
30 auf 100 Milliarden Lei durchgeführt worden. Die 
Frage der Deckung liegt allerdings noch stark im 
argen, da im Goldbestand noch immer Gold aus
gewiesen wird, das sich seit der Kriegszeit her in 
Rußland befindet und sicherlich nimmer zurück
gegeben w ird und auch ein sehr großer Betrag von 
Schatzscheinen als Barschatz ausgewiesen werden 
darf und ausgewiesen wird. Erst wenn nämlich 
diese zweifelhaften Posten endgültig aus dem Bar
schatz verschwunden sind und eine Aufwertung der 
verbleibenden Posten auf Grund des gegenwärtigen 
Kurses des Lei stattgefunden hat, w ird man über
haupt sehen, wie groß dieser Barschatz tatsächlich 
ist. Nach Aeußerungen rumänischer Fachmänner 
soll er sich auf etwa 30 pCt. des Notenumlaufes 
belaufen. Die Stabilisierung des Lei soll m it einer 
Stabilisierungsanleihe im Auslande Hand in Hand 
gehen. Hinsichtlich des Stabilisierungskurses ist 
wohl anzunehmen, daß derselbe sich ungefähr um 
3,20 s. Frs. für 100 Lei, also auf ungefähr 3,2 pCt. 
der alten Goldparität bewegen wird. Hervor
ragende rumänische Währungsfachleute, wie Pro
fessor R a d u c a n u  und Professor A n g e l e s c o ,  
haben eine Stabilisierung etwas unterhalb des gegen
wärtigen Kursniveaus befürwortet und zwar m it der 
Begründung, daß der jetzige Kurs etwas über der 
Kaufkraft des Lei gelegen sei und es zweckmäßiger 
erscheine, den Kurs zuerst der Kaufkraft anzupassen. 
Auch in der am 19. Februar 1928 abgehaltenen 
Generalversammlung der Rumänischen National
bank verwies der Gouverneur der Bank B u -  
r  i  11 i a n o darauf, daß der Kurs des Lei ja schon 
tatsächlich, wenn auch nicht rechtlich, stabilisiert 
sei und daß die rechtliche Stabilisierung in dem 
hierfür geeignetsten Augenblick erfolgen werde.

Im übrigen ist das Staatsbudget seit einigen 
Jahren stabilisiert, auch der Voranschlag für 1928 
sieht m it 28,35 M illiarden ein völliges Gleichgewicht 
von Einnahmen und Ausgaben vor. Die Handelsbilanz 
hat in den ersten 11 Monaten 1927 einen Ueber- 
schuß von 3,782 M illiarden Lei ergeben, eine Ziffer, 
die allerdings noch m it einiger Vorsicht betrachtet 
werden muß, da auch der ursprünglich auf rund 
4 M illiarden Lei für 1926 geschätzte Ueberschuß 
der Handelsbilanz sich schließlich auf etwas über 
eine M illiarde Lei reduzierte. Ungeregelt ist noch 
zum größten Teile die Frage der rumänischen Vor
kriegsschulden, was natürlich auf die Anleihe
aussichten etwas drückend w irkt. Die Ernte
ergebnisse waren außerordentlich günstige und 
wären bei einer stärkeren Unterstützung der Land
wirtschaft durch Investitionen, welche aber bei der 
großen Kreditknappheit im Lande bisher nahezu 
unmöglich waren, ein noch besseres gewesen.

Auch J u g o s l a v i e n  erwägt eine rasche 
Stabilisierung des Dinar. Ueber eine Anleihe von 
50 M illionen Pfund Sterling ist eine prinzipielle 
Einigung bereits erzielt, wenn auch sehr w eit
gehende Sicherheiten gegeben werden, ja unter 
anderem auch die gesamten Erträgnisse der Umsatz
steuer verpfändet werden mußten. In Verbindung 
m it der zum Abschluß gelangten Ausländsanleihe 
hat sich ferner eine englische Finanzgruppe unter 
dem Tite l „Jugoslavian Development Syndicate 
gebildet, deren Zweck die M itw irkung bei weiteren
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wirtschaftlichen Investitionen in Jugoslavien mit 
Hilfe von Auslandskapital sein soll. Der jugosla- 
vische Dinar ist zwar seit geraumer Zeit bei einem 
Kurs von 56,6 bis 56,9 Dinar für einen Dollar 
stabilisiert, aber die Ausweise der Nationalbank 
zeigen noch immer bei einem Notenumlauf von rund 
5 7 Milliarden mehr als 6 Milliarden Schulden des 
Staates aus verschiedenen Titeln. Wenn auch 
hierfür zum Teil die Domänen des Staates verpfändet 
sind und ein Groß-Teil der Staatsschuld aus dem 
Notenumtausch anläßlich der Währungsänderung 
in den neu erv/orbenen Gebieten herrührt, so kann 
doch vor Rückzahlung des größten Teiles dieser 
Schuld von einer endgültigen Währungsstabili
sierung nicht gut die Rede sein. Der Staatshaushalt 
ist seit dem Finanzjahr 1924/25 ziemlich aus
geglichen, wobei allerdings die Frage der Verhältnis
mäßigkeit der Steuerleistung noch nicht im vollen 
Ausmaße geregelt erscheint.

Wie in Wirtschaftskreisen betont wird, gehe 
aus der Jahresschlußrechnung hervor, daß an 
ordentlichen Einnahmen insgesamt 1954,4 M illionen 
Dinar eingingen, wovon nur 473,5 M illionen aus 
Serbien und Montenegro einliefen. Während einer
seits die Ueberlastung der vormals österreichisch
ungarischen Gebiete nicht bestritten werden könne, 
gehe anderseits rechnungsmäßig hervor, daß der 
größte Teil des Aufwandes Serbien zugute ge
kommen sei.

Bemerkenswert sind auch die Ziffern, welche 
die Zagreber Handelskammer über die Lage der 
jurfoslavischen Bank pro Ende 1926 veröffentlicht.

„Die Zahl der Kreditinstitute betrug 672; in 
Millionen Dinar betragen das Aktienkapita l 
1977 1 die offenen Reserven 581,7 und die Ein
lagen 6776,1. Auf die 27 Institute, die ihren Sitz 
in^ Agram haben, entfallen 3065,5 M ill. Dinar an 
Einlagen, das Aktienkapital der Agramer Banken 
beträgt 554 9, die Reserven belaufen sich auf 
?no M ill Die 65 Belgrader Kreditinstitute haben 
zusammen 521,1 Mm‘ A küenkap jiJ  142* M ill. 
Reserven und 531,9 Millionen Einlagen D ie Ein
lagen der Agramer Banken sind somit last sechsmal 
so groß wie jene der Belgrader Institute; die 
letzteren haben nur um wenig mehr Einlagen als die 
acht Laibacher Geldinstitute, nämlich 515,6 M ill.“ 

Gewissermaßen eine Ergänzung dazu bieten die 
Ziffern, welche eine Enquete des Jugoslawischen 
Handelsministeriums über den landwirtschaftlichen

fcedUn Pc,
£,Üä5ä Ä

' t e sich ätrf 2 665 660 657 Dinar. Die Durch.

des Reiches be g Minimum Und 8427 in Syrmien 
lu z la  (Bosnien) Provinzen weist Serbienals Maximum. Von den ^  Die Schulden
die höchste Vers Kaufleuten und Privaten 
wurden bei Banken. ben der Verschuldung
kontrahiert. Als Haup Investitionen, Konsum-
wurden Ekmentarereign sse, 1 and und Prozeß.
bedurfnisse, unwirtschaftlicher Geschah zu-
sucht testgestellt. Die Verschuldung « e s c h a h ^
meist auf Wechsel. Die Zinsen ^_ pCt.. bei
wirtschaftlichen Genossenschaften 8 sonstigen
Privatbanken bis zu 30 pCt. und . •>«
Gläubigern bis zu 40 pCt., ja m vereinze

bis 80 pCt. Im Durchschnitt kann ein Zinsfuß von 
"35 oCt. angenommen werden. Amortisiert wurden 
von der Gesamtschuld im Jahre 1924 25,5 pCt., 
im Jahre 1926 nur 22,7, während die Verschuldung 
mittlerweile wuchs. Der Vertreter des Handels
ministeriums erklärte daß die sta atlic:he 
bank sich bemühe, die Entschuldung der Bauern
schaft durch Gewährung billiger, langfristiger 
Kredite zu fördern. Im Budgetjahr 1926/27 habe _die 
Staatliche Hypothekarbank Bauern 410 Darlehen 
fn der Gesamthöhe von 67 692 Dinar gewährt."

Am wenigsten fortgeschritten sind wohl augen- 
KlJr.lf1irh die Bemühungen für eine Währungs- 
stabUisierung in B u l g a r  ie  n Wenngleich bereits 
.«läßlich der Aufnahme der Fluchtlmgsanleihe für 
Bulgarien unter der Patronanz des Völkerbundes 
im Jahre 1926 Verhandlungen über die Reorgani
sation der Bulgarischen Nationalbank und Aufnahme 
einer Völkerbundanle ihe geführt und viele pnn- 
Z melle Punkte festgelegt wurden, besteht doch 
Joch immer in einem Punkt eine starke gegensätz
liche Auffassung. Während man nach den Er
fahrungen des Krieges und nach den Wahrungs
auffassungen des Völkerbundes auf die völlige 
Unabhängigkeit der Bank und die Gründung einer 
Aktiengesellschaft drängt, wollte Bulgarien bisher 
„„bedingt auch weiterhin eine Staatsbank besitzen, 

den Einfluß ausländischen Kapitals auf die 
Verwaltung und Kreditpolitik die Notenbank nach 
Möglichkeit auszuschalten.

D ie öffentlichen B anken  Polens.
Von Dr. Maria Cremer, Berlin.

Die öffentlichen Banken Polens sind sämtlich beim 
Fnfctehen des Staates ins Leben gerufen worden. Sie 
Entfalteten bereits in den ersten Jahren ihres Bestehens 
pü!c sehr rege Tätigkeit zuungunsten der Privatbanken.

Der junge Staat Polen war bei seinem Entstehen ge
zwungen, den wesentlichsten Teil der Aufgaben nicht nur 
auf staatsrechtlichem, sondern auch auf volkswirtschaft
lichem Gebiete zu übernehmen und zu regeln.

Der wirtschaftliche Verfall von Industrie und Handel 
orfnrderte zu Wiederaufbauzwecken große Kapitalien, die 
von den Privatbanken nicht aufgebracht werden konnten.

Außerdem erstreckten sich die vorzunehmenden 
Arbeiten auf solche Gebiete (Kanalisation, Wohn- und 
Wegebauten usw.), die erfahrungsgemäß nicht der freien, 
sondern der Staatsinitiative Vorbehalten bleiben.

Der sich mehrmals wiederholende Währungsverfall 
machte jegliche Berechnungen über Rentabilität, Risiko
verteilung illusorisch, und zwang viele Privatbanken, ihre

B » k „  verdankten ihre W e tte , 
existenz den Zuschüssen des polnischen Staates.

Diese öffentlichen Banken hatten keinen fest um
grenzten Aufgabenkreis, keine strikte Organisation und 
keine klare Zielsetzung. Die Tätigkeit der Banken er- 
t lo k te  sich bis zum Jahre 1924, d. h. bis zum Zeit

punkte der Währungsstabilisierung, auf Gebiete die weit 
über den Rahmen eines normalen Bankgeschäftes hm-

ausgmgen^iideten d-e ftnanzielle Basis der Staatsunter-

nehmungeiir g tabij isierung der Währung im Jahre 1924 
verschob sich das Bild zugunsten der Privatbanken. Es 
entstanden neue, und es lebten alte Privatbanken wieder 
auf denen es gelang, sich ihrer Schulden an die offent- 
Hchen Banken zum größten Teil zu entledigen. .
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Durch verschiedene Statutenänderungen, Verord
nungen und Gesetze sah sich der Staat gezwungen, das 
Programm seiner Banken zu schmälern.

Dessenungeachtet gehörten die Privatbanken bis 
zum Jahre 1928 zu den Hauptschuldnern der öffentlichen 
Banken,

Hierzu kommt, daß der polnische Staat nach wie vor 
als Privatunternehmer im polnischen Wirtschaftsleben 
d e r  Faktor ist und bis dato die wesentlichste Rolle in 
der polnischen Volkswirtschaft spielt.

Der Staat als Inhaber der größten Industriewerke, 
als Reformator der Agrarverhältnisse, als d i e treibende 
Kraft im Wiederaufbau des Landes stützt seine finan
ziellen Transaktionen auf die öffentlichen Banken.

Zur Beurteilung der volkswirtschaftlichen Verhält
nisse Polens gehört daher die Kenntnis der Tätigkeit der 
öffentlichen Banken, die schlaglichtartig das ganze w ir t
schaftliche Gedeihen des jungen Staates beleuchtet.

Die Aufgabe dieses A rtike ls  ist es, die Entwicklung 
der öffentlichen Banken näher zu analysieren.

Es fä llt über den Rahmen dieses A rtike ls hinaus, alle 
öffentlichen Banken zu schildern; es sollen daher nur die 
wesentlichsten (Agrarbank und Bank für inländische 
Wirtschaft) näher analysiert werden.

I. Die Agrarbank.
Die Agrarbank ist im Jahre 1919 gegründet worden. 

Die Verordnung vom 20. 6, 1925 setzt das Statut der 
Bank fest.

Aus den §§ 53, 54 der Verordnung geht der öffent
liche Charakter der Bank hervor. Die Bankbehörden 
sind: der Aufsichtsrat, das Präsidialcomitee und die 
Direktion. Die Hilfsorgane sind: das Controllcomitee 
und das Diskontcomitee. Die Oberaufsicht führt der 
M inister für Agrarreform. Die Finanzkontrolle liegt in 
der Hand des Schatzministers.

Zu dem Tätigkeitsbereich der Agrarbank gehören 
(§ 3 der Verordnung):

1. die Durchführung der Agrarreform (§§ 33—35 des 
Statuts);

2. die Erteilung von Anleihen in Pfandbriefen zu 
Grundstückskäufen, Regulierungsarbeiten, M elio
rationen und landwirtschaftlichen Investierungen 
(§§ 10—33 des Statuts);

3. die Unterstützung und die Erteilung von Krediten 
an landwirtschaftliche Kreditgenossenschaften, an 
Kommunalverbände, Gemeindesparkassen;

4. die Erteilung von Baranleihen für obige Zwecke;
5. jegliche Bankgeschäfte,
Z u  1. Zum Zwecke der Förderung der Ergiebigkeit 

in der Landwirtschaft stehen an hervorragender Stelle 
die auf dieses Ziel gerichteten Bestimmungen der pol
nischen Agrarreform.

Geringer Landvorrat und Kreditschwierigkeiten lassen 
bezweifeln, ob es Polen überhaupt gelingen wird, das vor
genommene Parzellierungswerk einem erfolgreichen Ende 
zuzuführen. Polen stehen schätzungsweise 2,5 Millionen ha 
Boden zu Parzellierungszwecken zur Verfügung. Nach 
dem Parzellierungsplan sollen jährlich 200 000 ha par
zelliert werden. Vom Jahre 1919 bis 1925 wurden ins
gesamt 740 688 ha parzelliert.

Der Wert des zu enteignenden Bodenquantums wird 
auf 300 M illionen Z loty geschätzt. Dem Staate stehen 
für diesen Zweck etwa 30 M illionen Zloty aus dem Erlös 
der 5proz. Landrenten jährlich zur Verfügung (nach 
A rt. 34 des Agrargesetzes). Obwohl der Staat für die 
Grundstücke nur etwa % in bar zahlt, so reicht das Geld 
doch nicht aus, um den Verpflichtungen nachzukommen.

Die Agrarbank kauft auch auf eigene Rechnung 
Güter, um sie der Parzellierung zuzuführen. Bis zum 
Jahre 1927 verfügte die Bank über 47 Güter in Größe von 
47 000 ha. Davon parzellierte sie im Jahre 1926 über 
12 000 ha, und bis zum 1. 12. 1927 stieg die von ihr par
zellierte Fläche bis zu 15 000 ha.

Die Agrarbank erteilt den Parzellenkäufern Kredite 
zum Zwecke der Ansiedlung und Bewirtschaftung.

Z u 2. Die Kreditgewährung für landwirtschaftliche 
Zwecke zerfällt in:

a) langfristige Kredite in Pfandbriefen;
b) kurzfristige Kredite aus eigenen Fonds;
c) Kredite aus dem von der Bank verwalteten Staats

fonds.
Z u  a). Nach dem § 10 des Statuts erteilt die Agrar

bank 8proz. langfristige Amortisationsanleihen in ver
sicherten Pfandbriefen zum Grundstückseinkauf zu Re- 
gulierungs- und Meliorationsarbeiten.

Auf Grund der erteilten Anleihen bringt die Bank 
Pfandbriefe in Goldzloty oder fremder Währung in den 
Verkehr. Die Summe dieser Pfandbriefe darf nicht die 
Höhe des 30fachen Betrages ihres eigenen Betriebskapitals 
einschließlich der Reserven übersteigen.

Die Höhe der Anleihen für Meliorationszwecke darf 
nicht % der Summe übersteigen, um welche sich der Wert 
des Grundstücks nach der Durchführung der Meliorationen 
erhöhen würde (§ 21 des Statuts). Die Pfandbrief
anleihen sind an erster Stelle hypothekarisch sicher
gestellt. Die langfristigen Kredite werden für den Zeit
raum von 10 bis 30 Jahren gewährt.

Z u  b). Die kurzfristigen Kredite aus eigenen Fonds 
werden für die . Dauer von 9 Monaten bis zu 1 Jahr ge
währt. Die Eigenfonds bestehen aus dem Betriebskapital 
und den Zeiteinlagen des Staates. Das Betriebskapital 
stellt eine zinslose unwiderrufliche Dotation des Staats
schatzes dar (§ 4 des Statuts). Dieses Kapita l ist am 
Ende 1927 auf 75 M illionen Z loty erhöht worden. Die 
Zeiteinlagen des Staates sind für Spezialzwecke be
stimmt (Bildung eines Getreidevorrats usw,).

Z u  c). Die Kredite aus dem Fonds des Landwirt
schaftsministeriums erstrecken sich hauptsächlich auf die 
Gewährung von Meliorationskrediten und Krediten für die 
Verbesserung der Viehhaltung. Am 1. 12. 1927 betrug 
der Meliorationsfonds 12,8 M ill. Zloty, der Fonds für die 
Verbesserung der Viehhaltung 5,8 M ill. Zloty, Der Fonds 
des Ministeriums für öffentliche Arbeiten für Wieder
aufbauzwecke betrug am 1. 12. 1927 27,4 M ill. Zloty.

Z u 3. Nach dem § 36 des Statuts gewährt die Bank 
kurzfristige Kredite an landwirtschaftliche Kredit
genossenschaften, und überhaupt betrachtet sie als ihre 
vornehmste Aufgabe die Unterstützung der kleineren und 
mittleren Landwirte. Denselben Zwecken dienen die
Fonds, die von der Agrarbank verwaltet werden.

Z u 4. Nach § 44 des Statuts ist die Bank ermächtigt, 
auch K r e d i t e  i n  b a r  an Genossenschaften, an Spar
kassen, an einzelne Landwirte, an Wassergenossenschaften, 
an Kommunal verbände gegen entsprechende Sicherung zu 
gewähren.

Z u 5. Das Betätigungsfeld der Agrarbank wird 
wesentlich erweitert durch den § 37 des Statuts. Hiernach 
ist die Bank befugt, jegliche Bankgeschäfte zu tätigen, die 
zur Erreichung des obigen Zieles dienen. Zu diesen Trans
aktionen gehören:

1. Einkauf von Wechseln, zahlbar spätestens in 
9 Monaten, ebenfalls deren Rediskontierung;

2. Erteilung von Anleihen gegen Verpfändung von 
Gold, Silber und Kostbarkeiten, Waren usw.;

3. Wechselinkasso;
4. Einkauf und Verkauf von Wertpapieren auf eigene 

und fremde Rechnung.
Aus dem Tätigkeitsbereich der Bank erhellt, daß die 

lang- und kurzfristigen Kredite, die Kredite in bar usw. ein 
und’  dasselbe Ziel verfolgen: d ie  U n t e r s t ü t z u n g  
d e r  L a n d w i r t s c h a f t  u n d  d i e  F ö r d e r u n g  
d e r  s t a a t l i c h e n  A g r a r v e r h ä l t n i s s e .

In erster Linie ist an die Intensivierung in der Land
wirtschaft gedacht: die Durchführung von Meliorationen 
und die Verwendung von künstlichen Düngemitteln.
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Bis zum Jahre 1924 beschränkte sich die Tätigkeit 
des polnischen Staates auf gesetzgeberische Maßnahmen. 
Nach dem Jahre 1924 übernahm die Bank Polski die Er
teilung von Meliorationskrediten. Die Fläche, die in ganz 
Polen melioriert werden soll, w ird auf etwa 18,7 Millionen 
Hektar geschätzt. Die hierzu notwendigen Fonds sollen 
11 650 Millionen Zloty betragen. Der jährliche Meliora
tionsfonds wird auf 129,5 M illionen Z loty beziffert. In 
dem Bilanzvoranschlag 1927/1928 ist für diesen Zweck der 
verschwindend kleine Fonds in Höhe von 14 Millionen 
Zloty jährlich festgesetzt. Die Agrarbank erhielt von den 
angeforderten 13 Millionen Zloty etwa 3,8 M illionen Zloty 
zugeteilt.

Die Versorgung der Landwirte mit künstlichen Dünge
mitteln schreitet ebenfalls langsam vorwärts. Der Konsum 
nach der Entstehung des polnischen Staates betrug 
60 pCt. der Vorkriegszeit.

Der polnische Staat versucht durch Subventionen, ins
besondere durch Gewährung von Rediskonten die Inlands
produktion an künstlichen Düngemitteln zu heben.

Die Kreditgewährung gestaltete sich wie folgt: die 
Superphosphatfabriken besitzen bei der Bank Polski ein 
Rediskontkredit in Höhe von 4,13 Millionen Zloty, bei der 
„Bank für inländische W irtschaft" in Höhe von 900 M il
lionen Zloty. Die Agrarbank kaufte bis ca. 3 Millionen 
Z loty Superphosphat, um es weiter an die Genossen
schaften zu veräußern.

Der Stickstoffabrik in Chorzow wurden im Frühjahr 
1926 folgende Rediskontkredite gewährt: bei der Bank 
Polski 5 Millionen Zloty, bei der „Bank für inländische 
W irtschaft“ 2,4 Millionen Zloty, bei der Agrarbank 3 M il
lionen Zloty.

Die Produzenten der Kalisalzdüngemittel erfreuten 
sich folgender Kredite: bei der Bank Polski eines 
Rediskontkredites in Höhe von 1,2 M illionen Zloty, bei 
der „Bank für inländische Wirtschaft eines solchen in 
Höhe" von 1,6 Millionen Zloty.

Die Düngemittelmengen, die der Landwirtschaft durch 
die Kreditgewährung der Agrarbank zukamen, bezifferten
sich auf:

im
im
im
im
im
im

Frühjahr 1925 
Herbst 1925 
Frühjahr 1926 
Herbst 1926 
Frühjahr 1927 
Herbst 1927

2 645 T. 
9 132 T. 

32 771 T. 
54 216 T. 
43 219 T. 

108 493 T.

Die Intensivierungsarbeiten in der polnischen Land
wirtschaft stecken, wie aus dem Geschilderten erhellt, noch 
in den Kinderschuhen. Die ansteigende Verbesserung der 
Kreditverhältnisse in Polen seit dem Jahre 1927 laßt den 
Schluß zu, daß auf diesem Gebiete eine zunehmende Ent
wicklung zu erwarten ist. Für die Agrarbank steht eine 
Fülle von Arbeiten bevor und ihre Tätigkeit w ird in der 
nächsten Zukunft eine rasch aufsteigende iendenz auf-

'Ve SDie Aufwärtsentwicklung zeigt sich in der finanziellen 
Gebarung der Bank.

Die Bilanzsummen betrugen: 
am 1. 1. 1925 . . -
am 1- 1- 1926 .
am 1. 1. 1927 . • -
am 1. 12- 1927 . . .  -

ry 7 M j pr anerkannten, in 8proz. PfandbriefenDie Zahl der anerna bezifferten sich:

27,8 M ill. ZI. 
88,7 M ill ZI. 

157,5 M ill. ZI. 
410,9 M ill. ZI.

zur

Jahr

F ü r G rundstücks
käufe

in  M illie

F ü r Investierungen und 
Schuldenrückzahlungen

îen Z lo ty

Zahl d. Anleihen Betrag
Zahl d. Anleihen Betrag

1926
1.7.1927

2113
5182

4.19
10.52

12
373

0.2
3.39

Die Zahl der gewährten Anleihen stieg von 2125 im  
Ghre 1926 bis zu 5555 am 1. 7. 1927. Durchschnittlich 
betrug eine Anleihe am 1. 1. 1927 2126 ZI., am 1. 7. 1927

Die gewährten kurzfristigen Kredite betrugen (in M il
lionen Z lo ty ):

Anleihenehmer Summe Wechsel
diskont Anleihen

Anleihen in 
künstl. 

Düngemitt.

89.15 62.10 19.07 7.98
davon : 12.13 7.25 2.61 2.27

Genossenschaften . . 
K om m unalverbände.
Landw. In d u s tr ie n . . 
Parzellierungs- und 

Siedlungsverbände

29.80
5.67

38.16

1.09
2.20

16.94
0.18

35.63

0.09
2.11

9.24
5.07
1. -

1.—
0.15

3.62 
0.42
1.63

0.04

Die aufwärtssteigende Tendenz der Agrarbank äußert 
sich ebenfalls in den Kurssteigerungen der 8proz. Pfand
briefe (1927): ________________________

Januar Februar März April Mai Juni Juli

79.25% 83% 85% 85.5% 92% 92% 92%

6 des

II, Die Bank für inländische Wirtschaft.
Auf Grund der Verordnung des Präsidenten der Re- 

, p0ien vom 17. 4. 1924 wurden folgende öffentliche 
nS n  zur Bank für inländische W irtschaft" fusioniert: 

Ä *  Mandsbank, gegründet.am,1 7 . 4 1922, die 
laatliche Wiederaulbaubank, am 23. 2. 1922 ins Leben ge- 
ffen und die Kreditanstalt der Städte Klempolens, ge- 
ründet am 6. 3. 1919.

Die Verordnung vom 31. 5. 1924 setzt das Statut der 
Jank fest»

Das Betriebskapital der Bank setzt sich nach §
¡tatuts aus folgenden Posten zusammen:

a) Staats-,
b) Kommunalbeteiligung,
c) Bareinlagen.
Die Staatsbeteiligung an dem Betriebskapital kann 

licht unter 60 pCt. stehen (§ 10 des Statuts).
Das Tätigkeitsfeld besteht in der Gewährung von:
a) langfristigen Krediten;
b Bauanleihen zu Wiederaufbauzwecken;
c) Kommunalanleihen und Anleihen an Sparkassen;
d) Anleihen an die Eisenbahn;
e) Industrieanleihen;
{) anderen bankmäßigen Transaktionen.

Zu a). Die allgemeinen Grundsätze bei der Ge
währung von 1 a n g f r i s t i g e n A  n 1 e i h e n

Auf Grund der gewährten Anleihen, <|ie hypo
thekarisch verpfändet sind, bringt die Bank Pfandbriefe, 
ruf Grund der erteilten Kommunal-, Eisenbahn- und In- 
w rie a n le ih e n  Kommunal-, Eisenbahn- bzw. Bank- 
Jh S io n e n  in den Verkehr (§ 13 des Statuts). .

Auf Grund des Gesetzes vom 14. 12. 1921 übernimmt
Staatsschatz die Garantie fü r die Verpflichtungen der 

Bank und zwar für Pfandbriefe ohne jegliche Begrenzung, 
für Kommunalobligationen bis zur Höhe von 500 Millionen 
71 für Bankobligationen bis zu 100 Millionen Zloty 
und für Spareinlagen bis zu 20 M illionen Zloty.

Z u  b) Die Gewährung v o n  H y p o t h e k a r 
a n l e i h e n  i n  P f a n d b r i e f e n .

Auf Grund des § 38 des Statuts erte ilt die Bank Bau
anleihen auf städtischen und ländlichen Grundbesitz. Die
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Erteilung von Bauanleihen geschah in erster Linie in den 
ehemals russischen Gebietsteilen (71 pCt.). Am 31. 12. 
1926 betrug die Höhe dieser Kredite 83,1 Millionen Zloty, 
am 31. 12. 1927 203 Millionen Zloty.

Z u c). Die Grundsätze bei d e r  G e w ä h r u n g  
von  K o m m u n a 1 a n 1 e i h e n i n  K o m m u n a l 
o b l i g a t i o n e n .

Nach dem § 48 des Statuts erteilt die Bank Anleihen 
in Kommunalobligationen an:

1. den Staat und andere Selbstverwaltungskörper;
2. die Wassergenossenschaften;
3. alle anderen Anstalten von öffentlich-rechtlichem 

Charakter.
Die Erteilung von Kommunalanleihen in 8proz, Kom

munalobligationen stieg von 5,8 Millionen Zloty im Jahre 
1926 auf 44 Millionen Zloty im Jahre 1927.

Außerdem wurden in den Jahren 1925 und 1926 durch 
die Vermittlung der Bank durch 9 Städte Kongreßpolens 
die sog. „Ulenanleihe" in 8proz. Dollarobligationen 
in Höhe von 12,4 Millionen Dollar — 111 Millionen Zloty 
aufgenommen.

Die Bank erteilte vom 20. 7. 1927 bis zum 20. 2. 1928 
folgende Kommunalkredite: an 47 Städte Kongreßpolens 
in Höhe von 16,6 Millionen Zloty, an 22 Städte Klein
polens 14 Millionen Zloty, an 16 Städte des ehemals 
deutschen Gebietes in Höhe von 3 Millionen Zloty.

Die Verschuldung der Sparkassen am Ende 1927 be
trug 5,1 Millionen Zloty.

Z u d). Die Grundsätze bei der G e w ä h r u n g  von  
E i s e n b a h n a n 1 e i h e n i n E i s e n b a h n O b l i g a 
t i one n .

Die Anleihen werden nach § 50 des Statuts an
1. den Staat für Eisenbahnzwecke;
2. Privatbesitzer von Eisenbahnlinien 

erteilt.
Zu e). Die Grundsätze bei der G e w ä h r u n g  von 

I n d u s t r i e a n l e i h e n  i n  B a n k o b l i g a t i o n e n .  
Die Bank erteilt Anleihen auf Immobilien und Fluß- und 
Seeschiffe (§ 56 des Statuts).

Zu f). Zu den anderen Transaktionen der Bank ge
hören nach § 63 des Statuts:

a) An- und Verkauf von Wechseln und Lagerscheinen;
b) Anleihen an Kreise und Gemeinden;
c) Anleihegewährung gegen Verpfändung von Wert

papieren, Gold und Silber, Waren und Waren
papieren usw.

Z u g). Zu den weiteren Aufgaben der Bank gehört 
nach § 16 der Verordnung vom 17. 4. 1924 die Gründung 
bzw. die Vermittlung bei der G r ü n d u n g  v o n  S t a a t s 
u n t e r n e h m u n g e n  bzw. solchen Privatunternehmun
gen, deren Gründung vom Schatzminister als notwendig 
erachtet wird.

Die Finanzierung von Staatsunternehmungen begann 
im Jahre 1924/1925. Solche Unternehmungen sind: 
„Ursus" (Automobilunternehmen), 89,6 pCt. des Grund
kapitals sind das Eigentum der Bank; „Azot", 66,8 pCt. des 
Grundkapitals gehören der Bank. Die allgemeine Ver
schuldung der Staatsunternehmungen an die Bank betrug 
im Jahre 1927 15,4 Millionen Zloty aus langfristigen und 
12,2 Millionen Zloty aus kurzfristigen Anleihen.

Während die A g r a r b a n k  f ü r  k l e i n e r e  u nd  
m i t t l e r e  L a n d w i r t e  i n  B e t r a c h t  k o m m t ,  
i s t  d i e  B a n k  f ü r  i n l ä n d i s c h e  W i r t s c h a f t  
d i e  K r e d i t g e b e r i n an d i e  G r o ß g r u n d 
b e s i t z e r  (Güter über 100 ha).

Die Verschuldung dieses Großgrundbesitzes an die 
Bank betrug am 31. 12. 1927 128,3 Millionen Zloty. Die 
finanzielle Entwicklung der Bank für inländische W irt

schaft zeigt eine aufwärtsstrebende Tendenz. Dies ergibt 
sich aus den unten angegebenen Zahlen.

31.12. 31. 12. 31. 12. 31.1.
B ilanzposifcionen 1925 1926 1927 1928

in Millionen Zloty

A k t i v e n :
Kasse............................................. 7.1 28.1 46.1 35.5
Auslandsvaluten.......................... 1.1 2.7 4.3 3.3
Diskont. Wechsel ....................... 53.6 74.2 136.4 143.0
Protest. W echsel......................... 0.8 0.1 0.4 0.6
Offene K re d ite ............................ 117.0 238.1 93.6 106.1
W arenkredite............................... 12.5 7.7 6.1 6.6
Zeitanleihen.................................. 18.8 21.6 18.8 20.2
Langfrist. B a ran le ih en .............. 53.4 79.4 380.5 377.2
Pfandbrief- u, Obligationsanleihen 165.0 206.1 391.2 397.0
Wertpapiere.................................. 65.6 38.4 171.9 134.9

P a s s i v e n :
Eigene K a p ita lie n ................. ..  . 41.8 51.2 148.8 148.7
Staatsschatzeinlagen.................... 160.7 230.3 284.1 290.2
Zeiteinlagen.................................. 36.1 117.6 167.9 174.2
Scheckeinlagen............................ 31.7 78.6 117.0 123.7
Sparein lagen............................... 3.1 19.2 11.7 12.9
Redisk. W echsel.......................... 27.2 6.8 18.9 13.4
Die im Umlauf befindl. Pfand-

briefe ........................................ 14.6 25.5 70.6 72.1
Obligationen im U m la u f............ 150.3 180.5 320.6 324.8

Der Stand der gewährten Kredite am 31. 12. 1926 
betrug:

zusammen kurzfrist. Kredite
Wech

sel
diskont

Bar-
G r u p p e n Summe %

Zeitan
leihen

offene
Kredite kre-

dite
in Millionen Zloty

Zusammen.............. 421.2 1000 74.2 29.3 238.1 79.4
d a v o n  :

Landwirtschaft . . . 14.6 3.5 11.7 0.9 2.0
Chemische Industrie 14.4 3.4 4.8 2.4 7.1 —

Textilindustrie . . . 15.0 3.6 8.9 2.8 3.2 —
Warenhandel . . . . 56.7 13.5 13.5 1.6 41.4 —

Banken .................... 89.7 21.3 2.6 — 86.4 0.5
Schatzministerium . 76.2 18.1 — — 76.2 —
Baukredite............... 83.1 19.7 2.1 4.9 1.0 74,9
Verschiedene . . . . 71.5 16.9 30.6 16.7 20.8 4.0

Von der allgemeinen Kreditsumme entfallen auf die 
Staatsunternehmungen 6,4 Millionen Zloty.

Aus der oben aufgeführten Zusammenstellung erhellt, 
daß die Privatbanken als größter Kreditnehmer bei der 
Bank figurieren (21,3 pCt.). Sodann folgen Baukredite 
19,7 pCt., Schatzministerium 18,1 pCt., Warenhandel 
13,5 pCt.

Ueber die Summe der erteilten Bürgschaften unter
richtet nachstehende Tabelle:

31. 12. 1925   218 Mill. ZI.
31. 12. 1926   120 M ill. ZI,
31. 5. 1927   60 Mill. ZI.

Bei 82 pCt. aller Garantien übernimmt der Staats
schatz die Mitbürgschaft.

Das Betriebskapital setzt sich zusammen aus Eigen
fonds, Staats-, Privat- und öffentlichen Einlagen.

Das Verhältnis der eigenen zu fremden Kapitalien 
ist 1 : 15.

Die „Kassenbereitschaft", d. h. das Verhältnis des 
B a r g e l d s t a n d e s  zu den Einlagen ist unzureichend 
(am 31. 5. 1927 6,8 pCt.) und die „Flüssigkeit", d. h. das 
Verhältnis der flüssigen Aktiven i n s g e s a m t  zu den 
Einlagen ist günstiger (am 31. 5. 1927 59,7 pCt.).

Das Grundkapital der Bank wurde im Dezember 1927 
um 85 Millionen Zloty auf 120 Millionen Zloty erhöht.



Gerichtliche Entscheidungen. 321

Die Erhöhung des Grundkapitals erfolgte, weil auf 
Grund der sog. „Stabilisierungsanleihe“  (72-Millionen- 
Dollaranleihe 1927) der polnische Staat sich verpflichtete, 
seinerseits alle verfügbaren Fonds nur bei der Bank 
Polski zu placieren.

Die aufwärtssteigende Tendenz der Bank läßt sich 
genau wie bei der Agrarbank ebenfalls in den Kurs
steigerungen ihrer 8proz. Pfandbriefe erkennen. Sie 
stiegen von Januar 1927 bis Juli 1927 von 84 pCt. auf 
92 pCt,

Die öffentlichen Banken Polens spielen, wie aus dem 
oben Geschilderten hervorgeht, eine wesentliche Rolle und 
werden für die nächste Zukunft eines der wesentlichsten 
Faktoren im polnischen Wirtschaftsleben darstellen.

G erichtliche Entscheidungen.

Handelsrecht.
1. Zu §§ 182 Abs. 2, 231 Abs. 3 HGB.
Di e  G e n e r a l v e r s a m m l u n g  k a n n  n i c h t  m i t  

e i n f a c h e r  M e h r h e i t  d e n  V o r s t a n d  a b b e r u f e n ,  
wen  n e  r n a c h  d e r  S a t z u n g  v o m A u f s i c h t s r a t  zu 
b e s t e l l e n  i st .

Urteil des RG. vom 3. 6. 1927 — II 466. 26 —, j .
Die Generalversammlung (GV.) der beklagten AG. vom 

27. Mai 1926 hat die vier damaligen Vorstandsmitglieder mit 
sofortiger Wirkung abberufen und den B, Sch. zum alleinigen 
und alleinvertretungsberechtigten Vorstand bestellt. Auf die 
Klage der Abberufenen ist dieser Beschluß in allen drei Rechts- 
zügen für nichtig erklärt worden, weil er eine Verletzung des 
§ 8 der Satzung enthalte. Nach diesem § 8 war die Abberufung 
des Vorstands Sache des Aufsichtsrats (AR.).

Die Revision hält die . . . Abberufung und Neuwahl des 
Vorstands der Beklagten für gültig, weil das Recht zur Ab
berufung nicht dem AR., sondern der GV. zustehe und weil das 
in § 8 des Gesellschaftsvertrags dem AR. eingeräumte Recht zur 
Bestellung des Vorstands nur auf einer Delegation der Rechte 
der GV. beruhe, bei deren Ausübung sich der AR. nach dem 
Willen und den Weisungen der GV. zu richten habe.

Beide Vorinstanzen haben sich dieser Auffassung versagt 
und aus § 8 der Satzung abgeleitet, daß das Recht zur Be
stellung und Abberufung des Vorstands nur von dem AR. nach 
seinem Ermessen auszuüben sei, daher an seiner Statt oder 
neben ihm nicht von der GV. wahrgenommen, sondern von 
dieser nur auf dem Wege einer mit % -Majorität beschlossenen 
Satzungsänderung an sich gezogen werden könne. Demgemäß 
sind die mit einfacher Majorität gefaßten Beschlüsse der 
GV. , . . für nichtig erklärt worden.

Die Revision greift diese Auslegung des § 8 der Satzung a]s 
rechtsirrig an. Ihr kann jedoch nicht beigetreten werden.

Das IIGB, hat sich einer Vorschrift über die Bildung des 
Vorstands, von der ersten Bestellung im Gründungsstadium, 
§ 190, abgesehen, enthalten. Es schreibt in § 182 Abs. 2 Nr. 4 
vor, daß der Gesellschaftsvertrag die Art der Bestellung und 
Zusammensetzung des Vorstands enthalten muß. Die Satzung 

muß feststellen, wer den Vorstand zu bestellen hat und 
auf welche Weise er zahlenmäßig gebildet werden soll. Irgend
welche Richtlinien für die Auswahl des Bestellungsorgans sind 
nicht gegeben Das Gesetz deutet auch nicht an, daß diese 
Funktion der Vorstandsbestellung einem anderen Organ als der 
GV nicht zur ausschließlichen Kompetenz übertragen werden 
i_Ä_’ Hiernach ist es gesetzlich jedenfalls ohne weiteres zu-
« S T  Ä t ä w  * •  Ohr tf°rhta-Vdsdem AR anvertraut wird, dessen gesetzliche Obliegenheiten 
“ 5, 3 HGB durch das Statut vermehrt werden
dürfem Von dieser gesetzlichen Emächtigung hat die Satzung 
in § 8 Abs. 1 Gebrauch gemacht, indem sie bestimmt, daß der 
Vorstand nach Ermessen des AR. aus einem oder mehreren 
von dem AR. anzustellenden Mitgliedern besteht die deutsche
Reichsangehörige sein und ihren ständigen Wohnsitz inner- 
halb des deutschen Reiches häben müssen.
, Ob bei d e t Schweiget des Gesetzes darüber von wem 
der nach § 231 Abs 3 HGB. jederzeit zulässige Widerruf der 
Vorstandsbestellung auszugehen hat, anzunehmen is , daß dem 
Bestellungsorgan ausnahmslos auch der Widerruf der Be 
Stellung zusteht, braucht nicht untersucht zu werden denn es 
handelt sich hier nur um den AR. als Bestellungsorgan, und das

BG hat den § 8 der Satzung rechtsirrtumsfrei dahin ausgelegt, 
daß das dem AR, eingeräumte Ermessen über den Bestand 
des Vorstands zu entscheiden habe und daher auch das Recht 
zu seiner Abberufung einschließe. Daß aber auch die Ab- 
berufung des Vorstands eine Obliegenheit ist, die nach § 246 
Abs. 3 HGB. dem AR. übertragen werden kann, ist . . .  in 
der Rechtsprechung des erkennenden Senats anerkannt, 
RGZ. 82, 347.

Es ist daher nur die Frage, ob nach aktienrechtlichen 
Grundsätzen die GV. neben dem AR. oder an seiner Stelle den 
Vorstand abberufen und neuwählen bzw. den AR. entsprechend 
anweisen konnte oder ob sie darin durch die Satzung zugunsten 
des AR. beschränkt worden ist und beschränkt werden konnte.

Soweit die Zuständigkeit der 3 Organe der AG. — Vor
stand AR und GV. — gesetzlich geregelt ist, stehen sie gleich
berechtigt nebeneinander, und die GV. ist, obwohl sie den 
Gesamtwillen der Aktionäre verkörpert, nicht befugt, die 
Funktionen der anderen Organe wahrzunehmen oder an sich zu 
ziehen die diesen zu eigener Zuständigkeit ausschließlich uber
lassen’worden sind, RGZ. 43, 286. Das wird auch von der Re
vision nicht in Zweifel gezogen.

Ihre Schranke findet aber die Betätigung der GV. nicht 
n „ r  da wo die Autonomie der Körperschaft sich nicht mehr 
betätigen kann oder wo das Gesetz sie hindert, sondern auch 
da wo sie sich nach der Satzung nicht betätigen darf, ohne 
in den dort einem andern Organe ausschließlich überlassenen 
Wirkungskreis einzugreifen. Denn autonom für den Kreis ihrer 
Angelegenheiten ist die Gesellschaft, nicht die GV. als korper- 

liches Organ. Durch welche Organe sich die autonome 
Redelung der Gesellschaftsangelegenheiten vollzieht, be- 
r i im r S  Gesetz und Satzung, an die alle Organe gebunden 
sind Und wenn im Schrifttum und in der Rechtsprechung 
vielfach die Wendung gebraucht worden ist, die GV. sei das 
oberste Willensorgan der AG., so ist dies nur in dem Sinne 
richtig daß ihrer Beschlußfassung die für das Bestehen und Ge
deihen der Gesellschaft wichtigsten Maßnahmen Vorbehalten 
sind und daß sie überall da zu entscheiden berufen ist, wo es 
sich nicht um Angelegenheiten der Gesellschaft handelt, die 
u h  r.cselz und Satzung von anderen Organen in eigener Zu- 

sind, -41. § ,K  »OB. DU GV. k . . .
s ch daher nicht da betätigen, wo sie sich durch die Satzung 
der Gesellschaft selbst beschränkt hat, es sei denn daß sie 
durch Aenderung der Satzung auf dem dafür gesetzlich oder 
satzungsgemäß vorgeschriebenen Weg ihre Kompetenz er-

WeltNunhfst die Revision der Meinung daß der eigentliche 
Träger dieser Rechte die GV. sei, und daß daher ihre Ueber- 
tragtng an andere Organe zur ausschließlichen Zuständigkeit 
gar nicht erfolgen könne und mithin immer nur als eine Be
vollmächtigung durch die GV. aufgefaßt werden dürfe, derart, 
daß es ihr als der Machtgeberin jederzeit freistehen müsse die 
Ausübung dieser Rechte an Stelle des Bevollmächtigten selbst 
in die Hand zu nehmen. -  Diese Auffassung ist irrig Der 
AR handelt als Bestellungsorgan nicht kraft einer Vollmacht 
der GV? sondern leitet seine Befugnis und seine Obliegenheiten 
aus dem autonomen Grundgesetz der Gesellschaft her an das sich 
die Gründer gebunden haben und an das auch die GV. gebunden 
t  Er ist daher für den Akt der Bestellung nicht Bevoll
mächtigter der GV., sondern gesetzlicher Vertreter der Ge
sellschaft kraft eines ihm übertragenen Amtes. Es entscheiden 
daher über sein Recht zur Bestellung und Abberufung des Vor
stands nicht Vollmachtsgrundsätze, sondern die statutarischen 
Bestimmungen, aus denen er sein ReĈ tc .zu.r . ,̂®rtrD*jnf  .^er 
Gesellschaft herleitet. Soweit daher das Statut die Befugnisse

&  s i äsrss ä
Zuständigkeit de,

0 rgan?e hier vertretene Auffassung setzt sich auch nicht in 
W/.J 6 u Am von der Revision angezogenen Ent-,
Widerspruc i jj betreffen andere oder anders
Scheidungen des RG. ^  weder ^  0rgan der AG, zur
fön ten  Bedeutungslosigkeit herabgedrückt (HoldhZ. VII 86), 
noch handelt es sich darum, daß es der AG. an der zu ihrer 
Wesenheit erforderlichen Organisation fehlt (RGZ. 3, 123)noch 
um einen Fall, in dem dem AR. die Einberufung der GV. ob- 
geleden hätte (RGZ. 35, 85). Die Entscheidung des erkennenden 
Senats vom 3. November 1914 (HoldhZ. XXIV 80) ist . . . hier 
üherhauDt nicht anwendbar, weil nach dem dort vorliegenden 
Sachverhalt der GV. neben dem AR. durch das Statut das 
Recht der Vorstandsbestellung eingeräumt war und daher dort 
mit Recht angenommen worden ist, daß nach dem regelmäßigen 
Verhältnis beider Organe zueinander die Bestimmung der GV. 
vorzugehen habe.
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2. Zu §§ 363 HGB., 407 BGB.
D ie  B e s t ä t i g u n g  e i n e r  B a n k  ü b e r  d i e  V e r ” 

Wä h r u n g  v o n  W e r t p a p i c r e n  k a n n  n i c h t  d u r c h  
I n d o s s a m e n t  ü b e r t r a g e n  w e r  den, w e n n  si e 
n i c h t  d i e  V o r a u s s e t z u n g e n  des k a u f m ä n n i 
s c h e n  V e r p f l i c h t u n g s s c h e i n e s  e r f ü l l t .

Urteil des RG. vom 25. 11. 1927 — II 140/27.
Nachdem die Beklagte mit der Firma W. als Darlehns

nehmerin ein Beleihungsgeschäft in Höhe von 2 Millionen Gold- 
miark in 5prozentigen Goldpfandbriefen abgeschlossen hatte, 
stellte die Firma W. durch Zession vom 24. Januar 1924 den 
gesamten auf diese Beleihung zur Ausreichung kommenden Be
trag dem Bankier Gr. zur Verfügung. Der Beklagten wurde die 
Urkunde hierüber am gleichen Tage vorgelegt; auf ihr befand 
sich der von Gr. Unterzeichnete Vermerk: „für mich an die 
Order des St.-Konzems, Finanz-Abteilung“ , Darauf übersandte 
die Beklagte dem St.-Konzern, Finanz-Abteilung, ein von ihr 
unterzeichnetes, vom 25, Januar 1924 datiertes Schriftstück 
folgenden Wortlautes:

„W ir halten für Sie oder Ihre Order die der Firma 
W. in Höhe von 2 Millionen Goldmark Pfandbriefen be
willigte Hypothekenvaluta abzüglich der uns vertraglich 
zustehenden Provision, Stempel und Spesen, sobald die 
Valuta zur Auszahlung gelangen kann, zu Ihrer freien 
unwiderruflichen Verfügung,

Laut vorliegender Bescheinigung des Amtsgerichts 
K. vom 22. Januar 1924 ist der Antrag auf Eintragung 
der Hypothek von 2 Millionen Mark am 22. d, M. 
beim Grundbuchamt eingegangen. Laut dieser Be
scheinigung wird die Hypothek im Grundbuch einge
tragen."

Dieses Schriftstück gelangte am 26, Januar 1924 in den Be
sitz der Preußischen Staatsbank (Seehandlung); dabei war es 
mit folgenden Indossamenten versehen: 1, weiter an die Finna 
M. & R., Bankgeschäft, Berlin (Datum: 25. Januar 1924), St.- 
Konzern, Finanz-Abteilung; 2. für uns an die Order der L.- 
Bank A.G., Berlin (Datum: 26. Januar 1924), M. & R.; 3. für uns 
an die Order der Preußischen Staatsbank (Seehandlung) 
(Datum: 26. Januar 1924), L.-Bank,

Die Preußische Staatsbank (Seehandlung) schrieb unter 
dem 17. Februar 1925 an die jetzige Klägerin: sie trete hiermit 
die Rechte aus dem Verpflichtungsschein der D. G. Bank 
vom 25. Januar 1924 an die Klägerin zur Einziehung ab 
mit der Maßgabe, daß die Leistung aus dem Schein nur an 
die Preußische Staatsbank verlangt werden dürfe. Am 28. Mai 
1925 versah sodann die Klägerin dieses Schriftstück mit der 
Erklärung: daß sie den vorstehenden Anspruch an die
Preußische Staatsbank zurückabtrete. Dies geschah, nachdem 
die Klägerin (Ende April 1925) die gegenwärtige Klage erhoben 
hatte, mit der sie Verurteilung der Beklagten dahin begehrt, 
daß sie 10 000 Goldmark nom. von den von ihr ausgegebenen 
5prozentigen Goldmarkpfandbriefen an die Preußische Staats
bank (Seehandlung) herauszugeben habe.

Das Landgericht, Kammer für Handelssachen, hat die Klage 
abgewiesen; das Kammergericht dagegen hat der Klage statt
gegeben.

Dem Berufungsgericht ist darin beizutreten, daß das 
Schreiben der Beklagten an die Finanzabteilung des St.- 
Konzerns vom 25. Januar 1924 keinen kaufmännischen Ver
pflichtungsschein im Sinne des § 363 Abs, 1 Satz 2 HGB. dlar- 
stellt. Schon die äußere Form des Schriftstückes legt eher den 
Gedanken an ein Bestätigungsschreiben als an einen kauf
männischen Verpflichtungsschein nahe. Entscheidend ist aber, 
daß das Schreiben — wie der Berufungsrichter zutreffend be
merkt — mit den Worten: „sobald die Valuta zur Auszahlung 
gelangen kann“ die Leistung der Beklagten (die Zurverfügung
stellung der Hypothekenvaluta) von einer Gegenleistung ab
hängig macht. Denn diese Wendung kann nicht anders ver
standen werden ¡als dahin, daß die Hypothekenvaluta gewährt 
werde, sobald der Darlehnsnehmer der Beklagten den Hypo
thekenbrief über die (an erster Stelle eingetragene) Hypothek 
von 2 000 000 GM ausgefolgt habe. Außerdem enthält das 
Schreiben nichts über die nähere Beschaffenheit der auszu
reichenden Goldmarkpfandbriefe, namentlich über ihren Zins
fuß, und endlich ist darin auch die H ö h e  des Abzugs an den 
2000 000 GM nicht genannt, den die Darlehnsgeberin wegen 
ihrer „Provision, Stempel und Spesen machen darf; das 
Schreiben verweist vielmehr in dieser Richtung auf das mit dem 
St.-Konzern getroffene Abkommen. Irotzdem hält der Vorder
richter das Schreiben für geeignet, den Klageantrag zu 
stützen. Wenn es auch kein Orderpapier nach § 363̂  HGB. 
darstelle, so sei doch — führt das Urteil aus — die Be
deutung der darin enthaltenen Orderklausel („wir halten für

Sie oder Ihre Order . . .“ ) nicht auf die Feststellung einer 
selbstverständlichen Abtretungsmöglichkeit beschränkt.

Das kaufmännische Leben verbinde mit der Orderklausel 
ganz allgemein die Auffassung, daß die an Order lautende Ur
kunde das Recht selbst verkörpere und daß mithin der Besitz 
der Urkunde die Leistung an ihren Inhaber gewährleiste und 
dritte Personen vom Empfang der Leistung (ohne Vorlegung der 
Urkunde) ausschließe.

Mit Grund bekämpft die Revision die Annahme des Be
rufungsrichters, daß der Gebrauch der Wendung: ............für
Sie oder Ihre Order“ den ¡Schluß auf einen übereinstimmenden 
Vertragswillen des im angefochtenen Urteil näher bezeichneten 
Inhalts gestatte oder gar notwendig mache. Es handelt sich 
hierbei nicht, wie die Klägerin meint, um eine im wesentlichen 
dem Gebiet des Tatsächlichen angehörende und deshalb der 
Nachprüfung durch den Revisionsrichter entzogene Fest
stellung einer bestimmten Uebung, sondern um die Rechts
frage, ob sich die Auffassung des Berufungsgerichts mit dem 
deckt, was nach der Erfahrung im kaufmännischen Verkehr 
unter einer Erklärung wie der von der Beklagten abgegebenen 
verstanden wird- Die Annahme des Vorderrichters würde 
allenfalls dann, aber auch nur dann zutreffen, wenn die Worte: 
„oder (für) Ihre Order“ in juristisch-technischem Sinne der Er
möglichung einer A rt von originärem Erwerb der Rechte aus 
dem Papier zu verstehen wäre, wenn also nach Absicht der 
Vertragschließenden mit jener Wendung eine das Recht auf 
Ausreichung der Goldmarkpfandbriefe selbst verkörpernde 
umilaufsfähige Urkunde hätte geschaffen werden sollen. Das 
Berufungsgericht nimmt dies allerdings an, indem es davon 
ausgeht, daß die Worte: „oder für Ihre Order“ , wenn sie nur 
die Abtretungsmöglichkeit hätten andeuten sollen, eine Selbst
verständlichkeit ausdrückten und ohne besondere rechtliche 
Bedeutung wären, was bei einem derartigen Verkehr unter 
Kaufleuten nicht als „annehmbar erscheine. Dieser Aus
gangspunkt des Vorderrichters widerspricht aber der täglichen 
Erfahrung. Es ist nicht richtig, daß gerade der Kaufmann bei 
seinen rechtsgeschäftlichen Erklärungen, inbesondere im brief
lichen Verkehr, jede an sich rechtlich überflüssige pleonastische 
Wendung durchaus vermeidet, so daß es grundsätzlich gerecht
fertigt wäre, jedem einzelnen in einem kaufmännischen Briefe 
gebrauchten Ausdruck, wenn er vielleicht auch verschiedener 
Deutung fähig ist, eine selbständige rechtliche Bedeutung bei- 
zulegen. Zu den Wendungen, die im kaufmännischen Verkehr 
mehrfach im nichttechnischen Sinne der Betonung der bloßen 
Abtretungsmöglichkeit gebraucht werden, gehört erfahrungs
gemäß der Ausdruck „an Order“ , und zwar beschränkt sich 
diese Verwendung der Klausel keineswegs auf solche Falle, wo 
an der Möglichkeit der Abtretung des Anspruchs aus irgend
welchem Grunde ein Zweifel bestehen könnte. Unter diesen 
Umständen geht es nicht an, lediglich aus dem Zusatz „oder 
für Ihre Order“ die Folgerung zu ziehen, daß die Beklagte die 
Verpflichtung habe, die Pfandbriefe nur gegen Vorlegung und 
Quittierung des Papiers auszuhändigen und auf solchem Um
wege den Rechtszustand herzustellen, wie er bei einem den 
Anforderungen des § 363 HGB. entsprechenden Papier im Hin- 
blick auf die Vorschrift des § 364 Abs. 3 eintritt. An all dem 
vermag der von der Klägerin betonte Umstand nichts zu 
ändern, daß im Schreiben vom1 25. Januar 1924 von der Bereit
haltung der Pfandbriefe zur „freien unwiderruflichen Verfügung 
des Empfängers oder dessen Order die Rede ist. Mit Re0»1 
bemerkt das von der Revisionsklägerin vorgelegte N u 11 - 
b ä u m sehe Gutachten, daß der Kaufmann, wenn er das aus- 
drücken will, was das Kammergericht im Schreiben vom 
25. Januar 1924 findet, in der Verwendung von Ausdrücken wie 
„ich zahle gegen diesen Brief“ , oder „gegen Aushändigung des 
Briefes" ein ebenso zweifelsfreies wie naheliegendes Mittel
esitzt.

Allerdings hat das Reichsgericht (VII. Zivilsenat) in der 
LGZ, Bd. 78 S. 149 abgedruckten Entscheidung in bezug aut 
inen nadi § 363 Abs. 2 HGB. wirkungslosen, an Order ge
teilten Lagerschein die Auffassung des Berufungsgerichts ge- 
illigt, die dahin gegangen war, daß bei Berücksichtigung der 
orm des Lagerscheins, der im Vordruck eben diese Be- 
eichnung aufwies, seiner gedruckten Bestimmungen und des 
rordrucks „oder Order“ eingenommen werden müsse, die Be- 
eiligten hätten den Schein als eine Urkunde angesehen, die i« 
Verkehr gesetzt werden und im Verkehr die Ware selbst 
larstellen sollte.

Jene Entscheidung läßt sich für den gegenwärtigen ganz 
nders gelagerten Fall nicht verwerten.

Nach dem Ausgeführten war das angefochtene Urteil aui- 
uheben und die Sache zur Aufklärung des noch streitige 
’unktes (Vorbringen der Beklagten, sie habe die 2 Million 
joldmarkpfandbriefe nach Abzug ihrer Provision usw' , 
d. & R. oder in deren Auftrag an eine dritte Person o 
¡Mrm.-, n.iadefoltftl an das Berufungsgericht zurückzuverwei


